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I. Einleitung 

Regelmäßig erleben wir in den Medien einen Aufschrei, wenn in drastischen 

Bildern gezeigt wird, wie Massentierhaltung und Gewinnsucht mit dem Tierschutz 

kollidieren. Diese Bilder machen betroffen. Kranke und verletzte Tiere, die unter 

unwürdigen Bedingungen ihr Dasein fristen bis sie ein bestimmtes Gewicht erreicht 

haben oder die geforderte Leistung nicht mehr erbringen, und mittendrin bereits 

verstorbene Tiere1. Diese Tatsachen sind vielen Menschen bewusst. Es gibt drei 

Strategien, mit diesem Wissen umzugehen. Die einen verschließen die Augen, 

vermeiden weiter darüber nachzudenken. Andere verändern ihren eigenen 

Konsum und fangen an sich vegan zu ernähren oder nur noch die Bioprodukte von 

dem Bauern nebenan zu kaufen. Und dann gibt es noch solche, die aktiv werden. 

Doch wie weit dürfen Menschen, die sich aktiv für den Tierschutz und die Rechte 

der Tiere einsetzen, gehen? Können durch sogenannte Tierschutzaktivisten 

begangene Straftaten unter besonderen Umständen eventuell straffrei bleiben? 

Mit dieser Frage beschäftigt sich diese Diplomarbeit. 

Ziel dieser Diplomarbeit ist es, anhand zweier Fälle herauszuarbeiten, ob 

Rechtsverstöße durch Tierschutzaktivisten wegen Notstandes nach § 34 StGB 

gerechtfertigt sein können. IN den vorliegenden Fallbeispielen drangen 

Tierschützer in Massentierhaltungsbetriebe ein, um mithilfe von Videoaufnahmen 

eine zu fertigende Strafanzeige zu untermauern und die Öffentlichkeit auf die 

Missstände aufmerksam zu machen,  

Dabei untersuche ich zunächst im Kapitel 0 den Artikel 20a GG, der den Tierschutz 

als Staatsziel definiert. Die grundsätzlichen Voraussetzungen der Strafbarkeit 

werden in Kapitel 0 dargestellt, bevor eine Auseinandersetzung mit den aktuellen 

höchstrichterlichen Entscheidungen in Kapitel 0 erfolgt. Im Anschluss folgt anhand 

des Urteils des Bundesgerichtshofes vom 10. April 2018 ein Ausblick auf die 

Konsequenzen der bearbeiteten Problematik auf zivilrechtliche Ansprüche.  

                                                
1 vgl. auch Nehls, BzAR 2017, 434. 
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II. Art. 20a GG – Tierschutz als Staatsziel 

1. Grundsätzliche Bedeutung 

Durch das Gesetz vom 27. Oktober 1994 wurde der Artikel 20a in seiner 

ursprünglichen Fassung in das Grundgesetz aufgenommen. Nachdem in den 

darauf folgenden Jahren zahlreiche Initiativen und Gesetzesanträge in 

Ermangelung der notwendigen Zweidrittelmehrheit gescheitert waren, wurde mit 

dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Staatsziel Tierschutz) vom 

26. Juli 2002 der Artikel 20a GG um den Tierschutz erweitert, indem die Worte 

„und die Tiere“ nach dem Wort „Lebensgrundlagen“ eingefügt wurden.2 So 

entstand der Artikel 20a in seiner heutigen Fassung: 

„Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen 

Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im 

Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung 

und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende 

Gewalt und die Rechtsprechung.“ 

Vor der Aufnahme des Tierschutzes in das Grundgesetz war dieser in erster Linie 

durch das am 1. Oktober 1972 in Kraft getretene Tierschutzgesetz3, dessen Zweck 

es gemäß § 1 TierSchG ist, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als 

Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen, nur einfach gesetzlich 

geregelt. Nach Scholz4 stellt der § 1 TierSchG nur „eine sehr plakative 

Generalklausel […] dar, der relativ wenig normative Substanz zukommt.“ Erst die 

darauffolgenden Paragraphen enthalten genauere Bestimmungen, unter anderem 

zur Haltung und Tötung von Tieren sowie zur Durchführung von Eingriffen und 

Versuchen an Tieren.5 Der Tierschutz war vor Einführung des Artikel 20a GG 

bereits in zahlreichen Landesverfassungen enthalten. So lautet beispielsweise der 

Artikel 10 Abs. 1 Satz 2 der Sächsischen Verfassung: „Das Land hat insbesondere 

den Boden, die Luft und das Wasser, Tiere und Pflanzen […] zu schützen.“ Dies 

blieb allerdings aufgrund des Vorranges von Bundesrecht gegenüber dem 

Landesrecht ohne substanzielle Rechtsbedeutung.6 Durch die Aufnahme des 

Tierschutzes in das Grundgesetz wurde dem vorher nur einfach gesetzlich 

                                                
2 Sachs/Murswiek, Artikel 20a Rn. 1, 11. 
3 BT Drs. 06/3556, BGBl. I, S. 1277. 
4 Maunz-Dürig/Scholz, Artikel 20a Rn. 62. 
5 Maunz-Dürig/Scholz, a. a. O. 
6 Maunz-Dürig/Scholz, Artikel 20a Rn. 61. 
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geregelten Tierschutz Verfassungsrang verliehen.7 Der Artikel 20a GG bestimmt 

nunmehr neben dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen auch den Schutz 

der einzelnen Tiere als Staatsziel. Dennoch lässt sich aus dem Artikel 20a GG kein 

unmittelbarer Schutzanspruch und kein Grundrecht zugunsten der Tiere herleiten.8 

Vielmehr sind Staatszielbestimmungen Verfassungsnormen mit rechtlich 

bindender Wirkung, die den Organen des Staates ein Ziel vorschreiben, zu dessen 

Beachtung sie bei jeglichem Handeln und bei der Auslegung von Recht und 

Gesetz verpflichtet sind.9 

Der Artikel 20a GG richtet sich vor allem an den Gesetzgeber, dessen Pflicht es 

ist, die Belange und den Schutz der Tiere im Ausgleich mit anderen berechtigten 

Interessen gesetzlich umzusetzen.10 

Auf die wesentliche Aussage reduziert, bestimmt der Artikel 20a GG lediglich, dass 

der Staat die Tiere schützt. Diese äußerst unbestimmte Formulierung macht eine 

weitere Konkretisierung und Verwirklichung durch den Gesetzgeber erforderlich. 

Dabei bleibt dem Gesetzgeber ein weiter Gestaltungsspielraum.11 

Problematisch ist dabei, dass Artikel 20a GG als Staatszielbestimmung eher die 

Tätigkeit des Schützens als Aufgabe des Staates und die zu sichernden 

Rechtsgüter beschreibt. Ein konkretes Ziel, ein zu erreichender Zustand und auch 

die Art und Weise der Verwirklichung werden nicht definiert.12 

2. Umfang und Grenzen des Schutzauftrages 

Der Artikel 20a GG umfasst den Schutz eines jeden individuellen Tieres, soweit 

dieses Leidens- und Empfindungsfähigkeit besitzt, vor nicht artgerechter Haltung, 

der Zufügung von Schmerzen, Leiden und Schäden sowie der Zerstörung der 

Lebensräume. Damit geht der Tierschutz über den bereits von dem Schutz der 

natürlichen Lebensgrundlagen der vorherigen Fassung von Artikel 20a GG 

umfassten Arten- und Gattungsschutz hinaus. In der Gesetzesbegründung wird 

dabei betont, dass die Tiere in ihrer Mitgeschöpflichkeit zu achten sind.13 

                                                
7 BT-Drs. 14/8860, S. 3. 
8 Maunz-Dürig/Scholz, Artikel 20a Rn. 68, Jarass/Pieroth, Artikel 20a Rn. 2. 
9 Sachs/Murswiek, Artikel 20a Rn. 13, 17. 
10 Jarass/Pieroth, Artikel 20a Rn. 18, Maunz-Dürig/Scholz, Artikel 20a Rn. 66-68b. 
11 Sachs/Murswiek, Artikel 20a Rn. 17. 
12 Sachs/Murswiek, Artikel 20a Rn. 18, Sodan/Leisner, Artikel 20a Rn. 1. 
13 Sachs/Murswiek, Artikel 20a Rn. 31b; Jarass/Pieroth, Artikel 20a Rn. 12, 13;  
BT-Drs. 14/8860, S. 3, Maunz-Dürig/Scholz, Artikel 20a Rn. 69. 
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Artikel 20a verpflichtet den Staat einerseits die Tiere als konkrete Schutzobjekte 

durch staatliches Handeln nicht selbst zu beeinträchtigen und andererseits 

Maßnahmen zu ergreifen, um Tiere vor der Schädigung durch Dritte, insbesondere 

durch Privatpersonen, zu schützen.14 Daraus folgt allerdings kein absoluter Schutz 

für Tiere. Wie bereits in § 1 Abs. 2 TierSchG durch die Einschränkung, dass 

niemand Tieren „ohne vernünftigen Grund“ Schmerzen, Leiden und Schäden 

zufügen darf, verdeutlicht wird, kann auch verfassungsrechtlich lediglich ein 

ethisches Mindestmaß geschützt werden.15 

Der Artikel 20a GG enthält keine konkreten Schutzformen, sodass dem Staat dabei 

ein weiter Entscheidungsspielraum zukommt. Dieser wird lediglich durch die 

rechtstaatlichen Kriterien der Eignung, Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit 

begrenzt. Da weder ein Anfangsniveau, noch ein zu erreichendes Schutzniveau 

definiert werden, kann dem Artikel 20a nur ein prinzipielles 

Verschlechterungsverbot entnommen werden.16 Caspar/Geissen17 sehen in dem 

Artikel 20a außerdem eine staatliche Nachbesserungspflicht, die darauf gerichtet 

ist, den gesetzlichen Tierschutz an den aktuellen Stand der wissenschaftlichen 

Erkenntnisse anzupassen und so die neuesten ethologischen Erkenntnisse, unter 

anderem bei der Nutztierhaltung, mit den bestehenden gesetzlichen Vorschriften 

abzugleichen.  

Zweck des Artikels 20a GG ist nicht, einen absoluten unbegrenzten Tierschutz zu 

gewährleisten. Stattdessen hat der Staat die Tiere im Rahmen der 

verfassungsmäßigen Ordnung zu schützen und dabei die Gesamtheit aller 

Normen und Gewährleistungen des Grundgesetzes zu beachten. Daraus folgt ein 

formeller Gleichrang und eine prinzipielle Gleichordnung aller verfassungsrechtlich 

geschützter Rechtsgüter. Im Falle der Kollision zweier Verfassungsgüter muss 

zwischen den Interessen der betroffenen Rechtsgüter abgewogen werden. Auch 

im Rahmen des Tierschutzes bleiben die Verfassungsprinzipien und Grundrechte 

des Grundgesetzes die maßgebende Direktive für jegliches staatliches Handeln. 

Andererseits muss auch bei der Gesetzgebung in anderen Rechtsbereichen der 

Tierschutz als verfassungsrechtlich normiertes Staatsziel beachtet werden.  

                                                
14 Sachs/Murswiek, Artikel 20a Rn. 33; Jarass/Pieroth, Artikel 20a Rn. 13. 
15 Sachs/Murswiek, Artikel 20a Rn. 51a; Jarass/Pieroth, Artikel 20a Rn. 17. 
16 Sodan/Leisner, Artikel 20a Rn. 8. 
17 Caspar/Geissen, NVwZ 2002, 914. 
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Die wichtigste Folge der Aufnahme des Tierschutzes in den Artikel 20a GG des 

Grundgesetzes ist, dass so auch der Tierschutz den Eingriff in andere 

Grundrechte, die keinem ausdrücklichen Gesetzesvorbehalt unterliegen, 

legitimieren kann.18 Nach ständiger Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts sind Eingriffe in vorbehaltlose Grundrechte nur zum 

Schutz anderer Grundrechte oder anderen Rechtsgütern mit Verfassungsrang 

zulässig.19 Für Grundrechte, die bereits unter Gesetzesvorbehalt stehen, ist dies 

ohne Auswirkungen, da Eingriffe in diese Grundrechte bereits mit dem Verweis auf 

das Gemeinwohl, von welchem auch der ethische Tierschutz umfasst ist, 

gerechtfertigt sind.20 

Der Artikel 20a GG sichert zugunsten der Tiere lediglich ein ethisches Mindestmaß 

an Schutz und verleiht ihnen keine eigene Position als Rechtssubjekt. Eine 

darüberhinausgehende rechtliche oder ethische Gleichstellung mit dem Menschen 

würde die Würde des Menschen aus Artikel 1 verletzen.21 

3. Adressaten 

Der Artikel 20a GG enthält nur eine an die Staatsorgane des Bundes, der Länder 

und der Gemeinden im Rahmen ihrer Kompetenzen gerichtete Verpflichtung zum 

Schutz der Tiere.22 Privatpersonen oder die Gesellschaft als Ganzes sind davon 

nicht erfasst. Die dafür erforderlichen Regelungen und Verpflichtungen sind durch 

einfache Gesetze zu normieren.23 

Insbesondere der Legislative kommt insoweit die Verantwortung zu, durch den 

Erlass geeigneter gesetzlicher Regelungen den in Art. 20a GG weit und unkonkret 

gefassten Schutz der Tiere möglichst wirksam umzusetzen.24 Der Artikel 20a GG 

enthält einen expliziten Gesetzgebungsvorbehalt, stellt also klar, dass die 

Prärogative für die Umsetzung des Staatsziels Tierschutz beim Gesetzgeber liegt. 

Verdeutlicht wird dies, indem ausdrücklich normiert wird, dass die Tätigkeit der 

Rechtsprechung und der vollziehenden Gewalt nach der Maßgabe von Recht und 

Gesetz zu erfolgen hat. Die Pflichten des Artikel 20a GG stehen nicht unter 

                                                
18 Sachs/Murswiek, Artikel 20a Rn. 72, 72a. 
19 Caspar/Geissen, NVwZ 2002, 914. 
20 Sachs/Murswiek, Artikel 20a Rn. 72, 72a. 
21 Maunz-Dürig/Scholz, Artikel 20a Rn. 74, 75; Jarass/Pieroth, Artikel 20a Rn. 17. 
22 Sodan/Leisner, Artikel 20a Rn. 10. 
23 Sachs/Murswiek, Artikel 20a Rn. 56a. 
24 Sachs/Murswiek, Artikel 20a Rn. 57, Maunz-Dürig/Scholz, Artikel 20a Rn. 46. 
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Gesetzesvorbehalt, vielmehr wurde dieser ausdrücklich in der gemeinsamen 

Verfassungskommission abgelehnt.25 

Für die Exekutive und Judikative hat der Artikel 20a GG nur nachrangige 

Bedeutung, da diese vorrangig an die gesetzliche Konkretisierung gebunden sind 

und keine eigenen Rechte und Ermächtigungen für Grundrechtseingriffe aus dem 

Artikel 20a GG herleiten können.26 

Eigenständige Bedeutung für die Exekutive kommt dem Artikel 20a GG nur dann 

zu, wenn der Gesetzgeber der Exekutive eigene Entscheidungskompetenzen 

überlassen hat. Zur Konkretisierung und Ausgestaltung von gesetzlichen 

Regelungen erlässt die Exekutive Rechtsverordnungen und 

Verwaltungsvorschriften, beispielsweise die Tierschutznutztierhaltungs-

verordnung.27 Außerdem ist das sich aus Artikel 20a GG ergebende 

Tierschutzprinzip bei der Auslegung von Generalklauseln und unbestimmten 

Rechtsbegriffen, sowie im Rahmen von Ermessensentscheidungen zu beachten.28 

Die Kompetenzen der Rechtsprechung beschränken sich darauf, im Rahmen der 

verfassungsmäßigen Kontrolle zu überprüfen, ob Legislative und Exekutive ihre 

Pflichten aus Art. 20a GG verletzten und die Grenzen des Gestaltungsspielraums 

eingehalten werden.29 Da der Artikel 20a GG keine Vorgaben zur erforderlichen 

Tätigkeit von Legislative und Exekutive  enthält, handeln diese nur dann 

verfassungswidrig, wenn gar keine oder vollkommen ungeeignete bzw. 

unzulängliche Maßnahmen getroffen werden.30 

                                                
25 Sachs/Murswiek, Artikel 20a Rn. 60, 9. 
26 Sachs/Murswiek, Artikel 20a Rn. 61, Maunz-Dürig/Scholz, Artikel 20a Rn. 46. 
27 Sachs/Murswiek, Artikel 20a Rn. 62. 
28 Maunz-Dürig/Scholz, Artikel 20a Rn. 46, Jarass/Pieroth, Artikel 20a Rn. 19ff. 
29 Sachs/Murswiek, Artikel 20a Rn. 57, 63. 
30 Sodan/Leisner, Artikel 20a Rn. 8. 
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III. Voraussetzungen der Strafbarkeit  

1. Allgemeines 

Auf Grundlage des dreistufigen Deliktaufbaus setzt die Strafbarkeit aufgrund eines 

Begehungsdeliktes grundsätzlich eine tatbestandmäßige, rechtswidrige und 

schuldhafte Handlung voraus. Unter einer Handlung versteht man jede vom 

menschlichen Willen beherrschte oder beherrschbare Körperbewegung einer 

natürlichen Person. Dazu können zusätzliche Strafverfolgungsvoraussetzungen, 

wie das Erfordernis eines Strafantrages, kommen.31 Im Folgenden werde ich 

genauer auf die Voraussetzungen der Strafbarkeit eingehen. 

2. Tatbestandsmäßigkeit 

a) Objektiver Tatbestand 

Der objektive Tatbestand setzt sich aus verschiedenen Tatbestandsmerkmalen, 

die man der jeweiligen Strafvorschrift im Besonderen Teil des Strafgesetzbuches 

entnehmen kann, zusammen und umschreibt das äußere Erscheinungsbild der 

Tat. So kann der objektive Tatbestand Angaben zum Tatsubjekt, zum Tatobjekt, 

zur Tathandlung und gegebenenfalls auch weitere Tatbestandsmerkmale 

bezüglich der Begehungsweise oder des verwendeten Tatmittels enthalten.32 

Bei der Prüfung des objektiven Tatbestandes ist die Differenzierung erforderlich, 

ob es sich um ein Tätigkeitsdelikt, bei dem der Unrechtstatbestand bereits durch 

die Vornahme der Tathandlung erfüllt wird, oder ob es sich um ein Erfolgsdelikt, 

das zusätzlich den Eintritt eines über die Tathandlung hinausgehenden 

deliktischen Erfolges voraussetzt, handelt. Bei den Erfolgsdelikten wird als 

weiteres ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal geprüft, ob die Tathandlung 

kausal für den Erfolgseintritt war und ob der Täter den Erfolgseintritt in 

zurechenbarer Weise verursacht hat. Nach der Äquivalenztheorie der 

Rechtsprechung ist eine Handlung kausal, wenn sie nicht hinweggedacht werden 

kann, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele. Dabei sind alle 

Bedingungen gleichwertig, soweit sie den Erfolg mitherbeigeführt haben. Das 

Ergebnis der Kausalitätsprüfung wird anschließend durch die Lehre von der 

objektiven Zurechnung korrigiert. Der verursachte Erfolg kann dem Täter nur dann 

                                                
31 Vgl. Frister, Kapitel 7 Rn. 8-13 und Kapitel 8 Rn. 3. 
32 Vgl. Frister, Kapitel 8 Rn. 15. 
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als sein Werk zugerechnet werden, wenn er eine rechtlich missbilligte Gefahr 

geschaffen und sich diese im tatbestandsmäßigen Erfolg realisiert hat.33 

Zu den Merkmalen des objektiven Tatbestands kommen bei bestimmten Delikten 

weitere objektive Bedingungen der Strafbarkeit hinzu. Dabei handelt es um 

Tatbestandsmerkmale, auf die sich der Vorsatz nicht beziehen muss.34 

b) Subjektiver Tatbestand 

Der subjektive Tatbestand beschreibt die innere Haltung, Einstellung und 

Gedankenwelt des Täters, kurzum die auf das Geschehen gerichtete Motivation 

des Täters. Gemäß § 15 StGB ist nur vorsätzliches Handeln strafbar, wenn nicht 

das Gesetz fahrlässiges Handeln ausdrücklich mit Strafe bedroht. Vorsätzlich 

handelt, wer bei Begehung der Tat den Willen zur Verwirklichung eines 

Straftatbestandes in Kenntnis aller objektiven Tatbestandsmerkmale hat. Für die 

Kenntnis ist kein bewusstes reflektierendes Denken an Vorliegen aller 

Tatbestandsmerkmale während der Begehung der Tat erforderlich, vielmehr 

genügt ein als Mitbewusstsein bezeichnetes jederzeit verfügbares Begleitwissen. 

Es werden die drei verschiedenen Vorsatzformen Absicht (dolus directus 

1. Grades), direkter Vorsatz (dolus directus 2. Grades) und bedingter Vorsatz 

(dolus eventualis) unterschieden. Bei den meisten Delikten ist es jedoch nicht 

erforderlich, sich auf eine Vorsatzform festzulegen, da das Vorliegen des 

bedingten Vorsatzes genügt. Der Täter handelt mit bedingtem Vorsatz, wenn er 

die Verwirklichung des Tatbestandes als möglich oder nicht fernliegend erkennt 

und sich mit Möglichkeit des Erfolgseintritts abfindet bzw. den Erfolgseintritt 

billigend in Kauf nimmt.35 

Neben dem Vorsatz gehören bei einigen Delikten besondere subjektive 

Tatbestandsmerkmale zum subjektiven Tatbestand, soweit diese gesetzlich 

normiert sind. Da diese Merkmale keinen Bezugspunkt im objektiven Tatbestand 

haben, werden diese Delikte auch als Delikte mit überschießender Innentendenz 

bezeichnet.36 

                                                
33 So auch Frister, Kapitel 8 Rn. 16f., Kapitel 9, 10. 
34 So auch Frister, Kapitel 7 Rn. 13. 
35 So auch Frister, Kapitel 8 Rn. 24f., Kapitel 11. 
36 So auch Frister, Kapitel 8 Rn. 26. 
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3. Rechtswidrigkeit 

a) Allgemeines 

Aufgrund der Tatbestandsmäßigkeit einer Tat wird ihre Rechtswidrigkeit indiziert 

und muss grundsätzlich nicht positiv begründet werden. Ist eine Tat aufgrund des 

Vorliegens eines Rechtfertigungsgrundes gerechtfertigt, entfällt das Unrecht, 

welches durch die Tatbestandsmäßigkeit der Tathandlung verwirklicht wird.37 

Rechtfertigungsgründe können sich aus der gesamten Rechtsordnung ergeben 

und so gibt es neben den Rechtfertigungsgründen aus dem Strafrecht, dem 

Zivilrecht und dem öffentlichen Recht, auch ungeschriebene 

Rechtfertigungsgründe, die als sogenanntes Gewohnheitsrecht entstanden sind. 

Anhand ihrer Bezugspunkte können die Rechtfertigungsgründe in zwei Gruppen 

differenziert werden. Einerseits ergibt sich die Rechtfertigung der 

Tatbestandsverwirklichung aus dem Willen des Betroffenen, wenn dieser 

beispielsweise einwilligt, und andererseits aus der Notwendigkeit, von der 

Rechtsordnung als vorrangig bewertete, Rechtsgüter anderer vor 

Beeinträchtigungen zu bewahren.38  

Alle Rechtfertigungsgründe beinhalten einen objektiven und einen subjektiven 

Rechtfertigungstatbestand. Der objektive Rechtfertigungstatbestand wird nicht 

anhand der subjektiven Betrachtung aus Sicht des Täters beurteilt, vielmehr wird 

er aufgrund der objektiven Betrachtung des gesamten im Zeitpunkt der Handlung 

vorliegenden Sachverhaltes beurteilt.39 

Strittig ist, ob der subjektive Rechtfertigungstatbestand neben der Kenntnis der 

objektiven Rechtsfertigungsmerkmale auch eine Rechtfertigungsmotivation, wie 

die Verteidigungsabsicht bei Notwehr nach § 32 StGB und Rettungsabsicht bei 

rechtfertigendem Notstand nach § 34 StGB, erfordert. Die herrschende Meinung 

bejaht das Erfordernis einer besonderen Rechtfertigungsmotivation, wohingegen 

Stimmen in der Literatur eine Rechtfertigungsmotivation nicht für erforderlich 

halten, da diese auf ein Gesinnungsstrafrecht hinausliefe.40 

Handelt der Täter ohne Kenntnis von den rechtfertigenden Umständen so ist der 

objektive Rechtfertigungstatbestand erfüllt, jedoch fehlt es mangels Kenntnis am 

                                                
37 So auch Frister, Kapitel 14 Rn. 1. 
38 So auch Frister, Kapitel Rn. 1. 
39 So auch Frister, Kapitel 14 Rn. 7-15. 
40 So auch Frister, Kapitel 14 Rn. 16-25. 
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subjektiven Rechtfertigungselement. In diesem Fall entfällt das 

Geschehensunrecht der Tat, sodass der Täter nur noch aufgrund seines 

Motivationsunrechts wegen versuchtem Delikt strafbar ist.41 Handelt der Täter in 

dem irrtümlichen Glauben, einen rechtwidrigen Angriff abzuwehren und stellt sich 

dabei die Umstände so vor, dass bei deren Vorliegen die Handlung gerechtfertigt 

wäre, ist das objektive Rechtfertigungselement nicht erfüllt. Nach der 

herrschenden Meinung wird der Rechtsgedanke des § 16 Abs. 1 StGB für diese 

Konstellation entsprechend angewandt. Danach handelt jemand, der bei 

Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand 

gehört, nicht vorsätzlich. Jedoch lässt die irrige Annahme rechtfertigender 

Umstände nicht Vorsatz selbst entfallen, sondern lediglich die Rechtswidrigkeit des 

Vorsatzes.42 

Im Folgenden wird genauer auf die die Notwehr und den rechtfertigenden Notstand 

als Rechtfertigungsgründe eingegangen, da diese auch im weiteren Verlauf der 

Arbeit eine Rolle spielen. 

b) Notwehr 

Bei der Notwehr nach § 32 StGB handelt es sich um den Rechtfertigungsgrund mit 

den weitestgehenden Befugnissen. Sie ist grundsätzlich unabhängig vom 

Wertverhältnis zwischen dem geschützten und dem bedrohten Rechtsgut.43 

Gemäß § 32 Absatz 1 StGB handelt jemand, der eine Tat begeht, die durch 

Notwehr geboten ist, nicht rechtswidrig. Der Absatz 2 des § 32 StGB definiert 

Notwehr als Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen 

rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. 

Ein Angriff ist jedes menschliche vom Willen getragene Verhalten, das ein rechtlich 

geschütztes Interesse bedroht oder verletzt. Er kann auch durch Unterlassen 

verwirklicht werden, wenn aufgrund einer Garantenstellung eine Rechtspflicht zum 

Handeln besteht. Geschützt werden alle materiellen und immateriellen 

Individualrechtsgüter, wie beispielsweise Leib, Leben, Freiheit, Eigentum und 

Besitz. Nicht notwehrfähig sind Rechtsgüter der Allgemeinheit, da diese 

ausschließlich durch Staatsorgane zu wahren sind.44  

                                                
41 So auch Frister, Kapitel 14 Rn. 27f. 
42 So auch Frister Kapitel 14 Rn. 29-34. 
43 Vgl. Frister Kapitel 16 Rn. 2. 
44 So auch Frister, Kapitel 16 Rn. 5-10. 
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Ein Angriff ist gegenwärtig, wenn er unmittelbar bevorsteht, die bedrohliche Lage 

also bereits gegeben ist und diese unmittelbar in eine Verletzungshandlung 

umschlagen soll. Wenn der Angriff jedoch noch nicht unmittelbar bevorsteht, aber 

bereits zu diesem Zeitpunkt erfolgsversprechend abgewehrt werden kann, ist die 

Gegenwärtigkeit des Angriffes und damit die Rechtfertigung aufgrund von Notwehr 

zu verneinen, da zu diesem Zeitpunkt das Irrtumsrisiko zu hoch ist. Gegenwärtig 

ist auch ein Angriff, der bereits begonnen hat und stattfindet.45  

Die Rechtswidrigkeit des Angriffs folgt dem Prinzip der Rechtswidrigkeit einer 

Straftat, sodass ein Angriff grundsätzlich rechtswidrig ist, wenn er nicht 

gerechtfertigt ist.46  

Von der Notwehr sind nur Verteidigungshandlungen erfasst, die in die Rechtsgüter 

des Angreifers eingreifen und diese verletzen. Ein Eingriff in Rechtsgüter 

unbeteiligter Dritter oder der Allgemeinheit kann nicht aufgrund Notwehr 

gerechtfertigt sein. Wenn der Angriff von Organen einer juristischen Person 

ausgeht, kann im Rahmen der Notwehr auch in Rechte der juristischen Person 

eingegriffen werden, da der jeweiligen juristischen Person das Handeln ihrer 

Organe zuzurechnen ist.47  

Die Verteidigungshandlung ist zur Abwendung des Angriffes erforderlich, wenn sie 

geeignet ist und das mildeste effektive Mittel zur Abwendung des Angriffes 

darstellt. Geeignet ist eine Handlung, wenn zumindest die Möglichkeit besteht, 

dass die Verteidigungshandlung den Angriff sofort und endgültig beenden kann, 

aber auch, wenn zumindest eine Abschwächung, Verzögerung oder Erschwerung 

zu erwarten ist. Dabei sind die Anforderungen an die Eignung der Handlung eher 

weit auszulegen, sodass eine Handlung nur dann ungeeignet ist, wenn sie nach 

ihrer Art zur Abwehr absolut untauglich ist. Das Gebot zum Einsatz des mildesten 

effektiven Mittels bedeutet, dass bei mehreren verfügbaren und in gleicher Weise 

geeigneten Mitteln der Verteidiger dasjenige Mittel wählen muss, das die 

Rechtsgüter des Angreifers am wenigsten beeinträchtigt.48 

Weiter muss die Abwehr des Angriffes durch Notwehr geboten sein. Unter dem 

Merkmal der Gebotenheit wird das Notwehrrechts aufgrund sozialethischer 

Schranken in zweierlei Richtungen eingeschränkt. Einerseits wird das 

                                                
45 So auch Frister, Kapitel 16 Rn. 14-16. 
46 So auch Frister, Kapitel 16 Rn. 11. 
47 So auch Frister, Kapitel 16 Rn. 20f. 
48 So auch Frister, Kapitel 16 Rn. 22-25. 
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Eingriffsrecht der Notwehr wegen eines erkennbar krassen Missverhältnisses 

zwischen dem geschützten und beeinträchtigten Rechtsgut abgemildert und 

andererseits wird das Notwehrrecht eingeschränkt, weil es in bestimmten 

Notwehrlagen angemessen erscheint, die Interessen des Angreifers stärker zu 

berücksichtigen.49 

Der hinsichtlich des subjektiven Rechtfertigungselementes erforderliche 

Verteidigungswillen des Täters ist bereits dann zu bejahen, wenn der Täter wohl 

zumindest im Bewusstsein der rechtsfertigenden Umstände von dem ihm 

zustehenden Notwehrrecht in objektiv zulässiger Weise Gebrauch macht.  

Von § 32 StGB werden auch diejenigen Notwehrhandlungen erfasst, die der 

Abwendung eines Angriffes von einem anderen als Inhaber eines notwehrfähigen 

Individualrechtsguts dienen. Die Notwehr zugunsten eines anderen wird auch als 

Nothilfe bezeichnet. Nothilfefähig sind alle Individualrechtsgüter des 

Angegriffenen, nicht jedoch Interessen der Allgemeinheit. Bezüglich ihrer 

Voraussetzungen unterscheidet sich die Nothilfe nur insoweit von der Notwehr, 

dass sie vom wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Angegriffenen, sich 

verteidigen zu lassen, abhängig ist.50 

c) Rechtfertigender Notstand § 34 StGB 

Gemäß § 34 StGB handelt jemand, der in einer gegenwärtigen, nicht anders 

abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes 

Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem Anderen 

abzuwenden nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden 

Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen 

drohenden Gefahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich 

überwiegt und die Tat ein angemessenes Mittel zur Abwendung der Gefahr ist. 

Wie sich bereits aus dem Gesetzeswortlaut ergibt, unterliegt der rechtfertigende 

Notstand dem Prinzip der Abwägung der kollidierenden Rechtsgüter und aller 

widerstreitender schutzwürdiger Interessen. 

Hinsichtlich des objektiven Rechtfertigungselements setzt die Notstandslage eine 

gegenwärtige Gefahr für Rechtsgut des Täters oder eines Dritten voraus. Die 

Gefahr lässt sich dabei als objektiver Zustand einer über das allgemeine 

Lebensrisiko hinausgehenden Wahrscheinlichkeit der Beeinträchtigung eines 

                                                
49 So auch Frister, Kapitel 16 Rn.26. 
50 So auch Frister, Kapitel 16 Rn. 19. 
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Rechtsgutes definieren. Die Gefahr wird dabei anhand dessen beurteilt, ob 

aufgrund einer ex ante Betrachtung des Sachverhalts nach allgemeinem 

Erfahrungswissen im Zeitpunkt der Handlung eine Rechtsgutsverletzung 

wahrscheinlich war. Dafür genügt es nicht, wenn der Täter die Realisierung der 

Gefahr als entfernte Möglichkeit erkennt, andererseits liegt eine Gefahr nicht erst 

dann vor, wenn die Realisierung der Gefahr mit Sicherheit zu erwarten ist. Für die 

Beurteilung der Gefahr ist ihr Ursprung unerheblich. Notstandsfähig sind nicht nur 

die in § 34 StGB aufgezählten Rechtsgüter, sondern alle rechtlich geschützten 

Individualinteressen, die dem Täter selbst oder einem Dritten zustehen. Auch 

Rechtsgüter der Allgemeinheit und Rechtsgüter des Staates sind von dem 

rechtfertigenden Notstand erfasst.51 

Gegenwärtig ist die Gefahr, wenn die Beeinträchtigung alsbald oder in nächster 

Zeit eintritt. Das Merkmal der Gegenwärtigkeit ist dabei weiter auszulegen als bei 

Notwehr, sodass auch Dauergefahren, bei denen der gefahrdrohende Zustand von 

längerer Dauer ist und die Beeinträchtigung jederzeit eintreten kann, erfasst sind. 

Auch Konstellationen, in denen die drohende Rechtsgutsverletzung zu späterem 

Zeitpunkt zu erwarten ist, aber feststeht, dass die Gefahr nur durch sofort 

eingeleitete Abwehr verhindert werden kann, sind gegenwärtig i. S. d. § 34 StGB.52 

Von dem rechtfertigenden Notstand sind nur Handlungen erfasst, die dazu dienen, 

eine nicht anders abwendbare Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden 

und dabei in ein anderes Rechtsgut durch die begangene tatbestandsmäßige Tat 

einzugreifen. Aus der Formulierung „nicht anders abwendbar“ lässt sich ableiten, 

dass die Notstandshandlung zur Abwehr der Gefahr erforderlich, also nach Art und 

Intensität zur Abwehr oder Verminderung der Gefahr geeignet und zugleich das 

schonendste effektive Mittel gewesen sein muss. Die Eignung der 

Rettungshandlung ist dann zu bejahen, wenn eine erfolgreiche Abwendung der 

Gefahr nicht ganz unwahrscheinlich ist und die Rettungschancen durch die 

Notstandshandlung nicht nur ganz unwesentlich erhöht werden.53 Stehen dem 

Täter mehrere Handlungsmöglichkeiten zur Abwendung der Gefahr zur Verfügung, 

muss er das relativ mildeste Mittel nutzen. Dabei sind Möglichkeiten, der Gefahr 

auszuweichen oder diese abzuwenden, ohne in eigene oder fremde Rechtsgüter 

eingreifen zu müssen, immer das mildeste Mittel.54 Hat der Täter die Möglichkeit, 

die Gefahr durch rechtlich geordnete Verfahren abzuwenden, ist ein Rückgriff auf 

                                                
51 So auch Frister, Kapitel 17 Rn. 2f. 
52 So auch Frister, Kapitel 17 Rn. 5f. 
53 Schönke/Schröder/Perron, § 34 Rn. 19. 
54 Schönke/Schröder/Perron, § 34 Rn. 20. 
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§ 34 StGB ausgeschlossen. Dies gilt selbst dann, wenn die Gefahr im Einzelfall 

aufgrund der rechtlich vorgesehenen Verfahren und Entscheidungskompetenzen 

nicht abgewehrt werden kann.55  

Als weiteres Kriterium beschreibt der § 34 StGB ausdrücklich, dass bei Abwägung 

der widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des 

Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte Interesse das 

beeinträchtigte wesentlich überwiegen muss. Die Interessenabwägung ist dabei 

nicht auf eine bloße Güterabwägung beschränkt, vielmehr kann auch jeder sich 

aus einem konkreten Rechtswert, aber auch aus allgemeinen Rechtsprinzipien 

ergebende Wert, Gegenstand der Interessenabwägung sein.56  

Ausgangspunkt der Abwägung ist zunächst der abstrakte Wert der betroffenen 

Rechtsgüter. Anhaltspunkte für ein solches Rangverhältnis aller betroffener Güter 

ergeben sich unter anderem aus der Reihenfolge der Rechtsgüter in der 

Aufzählung des § 34 Satz 1 StGB sowie aus dem Vergleich der jeweiligen 

gesetzliche Strafdrohung bei Verletzung der einzelnen Rechtsgüter. Grundsätzlich 

sind Personenwerte im Vergleich zu Sach- oder Vermögenswerten als höherrangig 

anzusehen. Anschließend ist zu berücksichtigen, welches Rechtsgut in der 

konkreten Lebenssituation schutzwürdiger ist. Dabei ist nach Perron57 sowohl eine 

Konkretisierung hinsichtlich des konkreten Objektes, als auch eine 

Individualisierung der tatsächlichen Interessen der Betroffenen im Einzelfall 

notwendig. Beurteilungskriterien dafür sind das Ausmaß des konkreten Schadens, 

der Grad der für das geschützte Interesse bestehenden konkreten Gefahr und der 

durch die Notstandshandlung entstehenden abstrakten Gefahr, die Eignung der 

Rettungshandlung zur Gefahrenabwehr, das aus der Rettungshandlung 

resultierende Schadensrisiko, sowie besondere Gefahrtragungspflichten. 

Außerdem zu berücksichtigen ist die Bedeutung für die Rechtsordnung im Ganzen. 

Die schuldhafte Herbeiführung der Notstandslage ist wiederum nach Perron58 bei 

der Interessenabwägung nur dann zu berücksichtigen, wenn der Täter die 

Gefährdung vorsätzlich herbeigeführt hat. Ein wesentliches Überwiegen ist bereits 

dann zu bejahen, wenn „das mit der Tat geschützte Interesse höher zu 

veranschlagen ist als das Interesse an der Unterlassung der fraglichen Handlung“. 

Das Merkmal „wesentlich“ dient lediglich der Klarstellung, dass das Überwiegen 

                                                
55 Frister, Kapitel 17 Rn. 17. 
56 Schönke/Schröder/Perron, § 34 Rn 22. 
57 Schönke/Schröder/Perron, § 34 Rn. 25. 
58 Schönke/Schröder/Perron, § 34 Rn. 42. 
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eines Interesses zweifelsfrei oder zumindest nahezu eindeutig gegeben sein 

muss.59 

Hinsichtlich des subjektiven Rechtfertigungselements ist neben der Kenntnis des 

Täters von der rechtfertigenden Sachlage nach der herrschenden Meinung 

zumindest auch ein nicht ganz in den Hintergrund gedrängter zielgerichteter 

Rettungswille erforderlich. Die Kenntnis des Täters ist bereits dann zu bejahen, 

wenn er auf das Vorliegen der objektiven Rechtfertigungselemente vertraute.60 

4. Schuld 

Zuletzt ist die Strafbarkeitsvoraussetzung der Schuld zu betrachten. Ein Täter kann 

nur dann wegen der Begehung einer Straftat bestraft werden, wenn er schuldhaft 

handelte, ihm die Tat also persönlich vorgeworfen werden kann. Grundsätzlich 

wird die Schuld bereits durch das Vorliegen der Tatbestandsmäßigkeit und 

Rechtswidrigkeit indiziert, sodass die Schuld nur ausnahmsweise aufgrund einer 

fehlenden Schuldfähigkeit, eines fehlenden Unrechtsbewusstseins oder wegen 

des Vorliegens eines einschlägigen Entschuldigungsgrundes entfallen kann.61 

                                                
59 Schönke/Schröder/Perron, § 34 Rn. 45. 
60 Schönke/Schröder/Perron, § 34 Rn. 48, 49. 
61 Frister, Kapitel 17, Rn. 12. 
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IV. Tierschutz als Rechtfertigungsgrund? 

1. Urteil – Einbruch in Schweinestall 

a) Sachverhalt 

In den Nächten vom 29. Juni 2013 zum 30. Juni 2013 und vom 11. Juli 2013 zum 

12. Juli 2013 überstiegen die Angeklagten die Umzäunung der 

Schweinezuchtanlage der Geschädigten und betraten über die geöffneten Türen 

die Stallanlage. Private Räume oder Büroräume betraten sie dabei nicht. Ihr Ziel 

war es, nachdem einer der Angeklagten in der Vergangenheit einen 

entsprechenden Hinweis erhalten hatte, vorhandene Verstöße gegen die 

Tierschutznutztierhaltungsverordnung zu dokumentieren und die Aufnahmen 

anschließend als Beweismaterial für eine zu fertigende Strafanzeige zu nutzen. 

Sie stellten unter anderem fest, dass entgegen den tierschutzrechtlichen 

Vorschriften die Kastenstände für die Sauenhaltung zu schmal waren, dass Eber 

in Kastenständen gehalten wurden, dass Beschäftigungsmaterialien bei den 

Tieren fehlten, dass die Betonspalten im Fußboden deutlich zu groß waren und die 

Eber keinen Blickkontakt zu Schweinen hatten. 

Bei den Angeklagten handelt es sich um Mitglieder einer Tierschutzorganisation. 

Sie engagierten sich seit mehreren Jahren aktiv für den Tierschutz und brachten 

bereits mehrfach Verstöße gegen das Tierschutzgesetz bei den zuständigen 

Behörden zur Anzeige. Ihre Handlungsmotivation war dabei ihr stark ausgeprägtes 

Mitgefühl für Tiere und das Ziel, die durch die festgestellten Verstöße gegen die 

Tierschutznutztierhaltungsverordnung begründete gegenwärtige Gefahr durch den 

Eingriff dauerhaft abzustellen, in dem sie die zuständigen staatlichen Stellen 

veranlassten, in rechtskonformen Verfahren auf die Einhaltung der Regelungen 

des Tierschutzes hinzuwirken. Sie informierten über die die Tierschutzorganisation 

die Öffentlichkeit, legten das Filmmaterial dem Ministerium für Landwirtschaft und 

Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt und dem Landesverwaltungsamt vor und 

erstatteten bei der Staatsanwaltschaft Magdeburg Strafanzeige gegen die 

Betreiberin der Anlage sowie die verantwortlichen Personen.62 

                                                
62 AG Haldensleben, Urteil vom 26.09.2016, 3 Cs 224/15 (182 Js 32201/14), Rn.5-12, 
veröffentlicht unter www.juris.de. 



17 
 

b) Verfahrensgang 

aa) Strafbefehle vom 5. Mai 2016 

Am 5. Mai 2016 wurde gegen die Angeklagten jeweils ein Strafbefehl erlassen. 

Ihnen wurde zur Last gelegt, sich des Hausfriedensbruchs gemäß 

§ 123 Abs. 1 Alt. 1 StGB strafbar gemacht zu haben, indem sie gegen den Willen 

der Geschädigten die Umzäunung des Firmengeländes der Geschädigten 

überstiegen und die Stallanlagen betraten.63 

bb) Urteil des Amtsgerichts Haldensleben vom 26. September 2016 

In seinem Urteil vom 26. September 2016 hat das Amtsgericht Haldensleben die 

Angeklagten freigesprochen. Zur Begründung, warum die Angeklagten aus 

rechtlichen Gründen freizusprechen waren, hat das Amtsgericht Haldensleben 

zwischen den beiden Taten, dem Eindringen in die Stallanlage vom 29. Juni 2013 

und dem erneuten Eindringen am 11. Juli 2013, differenziert.64 

 

Zur Tatbestandsmäßigkeit des Eindringens in die Stallungen der Geschädigten 

enthält das Urteil keine Ausführungen, vielmehr wird davon ausgegangen, die in 

der Anklage enthaltenen Vorwürfe hätten sich in objektiver Hinsicht bestätigt.65 

Detaillierter wird die Frage, ob die Tat wegen rechtfertigendem Notstand gemäß 

§ 34 StGB gerechtfertigt sei, behandelt. Dafür müssten die Angeklagten gemäß § 

34 StGB den Hausfriedensbruch in einer gegenwärtigen, nicht anders 

abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes 

Rechtsgut begangen haben, um die Gefahr von sich oder einem anderen 

abzuwenden und dazu muss bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, das 

geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegen und die Tat ein 

angemessenes Mittel gewesen sein, um die Gefahr abzuwenden. 

Hinsichtlich der Notstandsfähigkeit führt das Amtsgericht Haldensleben66 aus, 

dass jedes beliebige Rechtsgut, das durch die Rechtsordnung geschützt wird, ein 

notstandsfähiges Rechtsgut sei. Mit der Aufnahme des Tierschutzes in das 

                                                
63 AG Haldensleben, Urteil vom 26.09.2016, 3 Cs 224/15 (182 Js 32201/14), Rn. 1-3, 
veröffentlicht unter www.juris.de. 
64 AG Haldensleben, Urteil vom 26.09.2016, 3 Cs 224/15 (182 Js 32201/14), Rn. 13ff., 
veröffentlicht unter www.juris.de. 
65 AG Haldensleben, Urteil vom 26.09.2016, 3 Cs 224/15 (182 Js 32201/14), Rn. 4, 
veröffentlicht unter www.juris.de. 
66 AG Haldensleben, Urteil vom 26.09.2016, 3 Cs 224/15 (182 Js 32201/14), Rn. 16, 
veröffentlicht unter www.juris.de. 
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Grundgesetz wäre dem vorher nur einfach gesetzlich geregelten Tierschutz 

Verfassungsrang verliehen worden. Durch das Tierschutzgesetz würde der Schutz 

der Tiere einfach gesetzlich geregelt und aufgrund weiterer Verordnungen würden 

konkretere Regelungen getroffen. Das Amtsgericht Haldensleben67 kam aufgrund 

dieser Argumentation zu dem Ergebnis, dass das Wohl der Tiere somit ein 

notstandsfähiges Rechtsgut sei. 

Nach Ansicht des Amtsgericht Haldensleben68 wäre die aus den Verstößen gegen 

die Tierschutznutztierhaltungsverordnung resultierende Gefahr für das Wohl der 

Tiere auch gegenwärtig gewesen. Die Anforderungen der 

Tierschutznutztierhaltungsverordnung an die Beschaffenheit der Stallungen, in 

denen Schweine gehalten werden, dienten dazu, dass Wohl der Tiere zu schützen. 

Da die Ställe der Geschädigten diesen Anforderungen nicht genügten, wäre die 

drohende Beeinträchtigung der Tierwohls bereits eingetreten gewesen.  

Weiter müsse die Gefahr nicht anders als durch das Betreten der Stallanlage, die 

Fertigung von Aufnahmen der vorgefundenen Verstöße, sowie die Erstattung der 

Strafanzeige und die Veröffentlichung des Filmmaterials abwendbar gewesen 

sein.69 Nach Auffassung des Amtsgerichts Haldensleben70 sei das Handeln der 

Angeklagten geeignet gewesen, um die Missstände zumindest mittelbar 

abzustellen, da aufgrund der Weiterleitung der Filmaufnahmen an die zuständige 

Behörde der Betreiberin der Anlage im Rahmen des darauffolgenden 

Verwaltungsverfahrens auferlegt wurde, die festgestellten Verstöße abzustellen. 

Aufgrund des staatlichen Gewaltenmonopols wäre die zuständige Behörde zwar 

grundsätzlich vorrangig dafür verantwortlich, im Rahmen entsprechender 

Verfahren die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Gefahr abzuwenden, 

allerdings wären „Strafanzeigen ins Blaue hinein“71 nach Erfahrung der 

Angeklagten selten erfolgsversprechend. In der Vergangenheit hätten die 

Tierschützer beobachten können, dass die Behörden nur bei handfestem 

Recherchematerial tätig würden. Zudem seien im vorliegenden Fall die 

vorhandenen Missstände bei vorherigen Kontrollen des Veterinäramtes nicht 

moniert worden. Aufgrund des Mangels an verfügbaren und 

                                                
67 AG Haldensleben, a. a. O. 
68 AG Haldensleben, Urteil vom 26.09.2016, 3 Cs 224/15 (182 Js 32201/14), Rn. 17, 
veröffentlicht unter www.juris.de. 
69 AG Haldensleben, Urteil vom 26.09.2016, 3 Cs 224/15 (182 Js 32201/14), Rn. 18, 19, 
veröffentlicht unter www.juris.de. 
70 AG Haldensleben, a. a. O. 
71 AG Haldensleben, Urteil vom 26.09.2016, 3 Cs 224/15 (182 Js 32201/14), Rn. 19, 
veröffentlicht unter www.juris.de. 
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erfolgsversprechenden Möglichkeiten zur Abwendung der Gefahr bejaht das 

Amtsgericht Haldensleben72, dass in Ausnahmefällen ein Hausfriedensbruch zur 

Dokumentation der Zustände das mildeste Mittel sein könne. Zugunsten der 

Angeklagten wäre auch zu berücksichtigen, dass sie, indem sie Einwegkleidung 

und Mundschutz nutzten und die mitgebrachte Kamera desinfizierten, auf die 

notwendige Hygiene achteten, um die Gesundheit der Schweine durch 

eingeschleppte Keime nicht zusätzlich zu gefährden.  

Im Rahmen der erforderlichen Interessenabwägung stellte das Amtsgericht 

Haldensleben73 fest, dass „das Interesse der Tiere an Unversehrtheit und Recht 

auf Leben ohne Bedrängnis entsprechend den gesetzlichen Regelungen […] das 

Interesse der Betreiberin der Anlage an Hausrecht [überwog]“. Im Ergebnis lägen 

die objektiven Rechtfertigungsmerkmale des rechtfertigenden Notstandes nach 

§ 34 StGB damit vor. 

Nach Auffassung des Amtsgerichts Haldensleben74 handelten die Angeklagten bei 

Begehung der ersten Tat in der Nacht vom 29. Juni zum 30. Juni 2013 jedoch „in 

Unkenntnis einer konkreten Notstandslage“, sodass das subjektive 

Rechtfertigungselement und somit die Rechtfertigung der Tat wegen 

rechtfertigenden Notstands letztlich verneint wurde. Das Gericht führt dazu weiter 

aus, dass ein unspezifischer Hinweis nicht genüge, um ausreichend Kenntnis von 

der konkreten Notstandslage zu erlangen. Zu Ungunsten der Angeklagten wurde 

dabei gewürdigt, dass diese sich weigerten preiszugeben, von wem sie den 

Hinweis erhielten und woher diese Person Kenntnis von den Verstößen hatte.75 

Dass das Amtsgericht Haldensleben76 trotzdem zu einem Freispruch der 

Angeklagten kommt, lässt sich damit begründen, dass nach dessen Auffassung, 

aufgrund des Vorliegens der objektiven Rechtfertigungselemente, das 

Handlungsunrecht der Tat entfiele. Aus diesem Grund könnten die Angeklagten 

nur noch wegen des Unrechts des Versuches bestraft werden. Die Strafbarkeit 

eines Versuches ergibt sich aus § 23 Abs. 1 StGB. Danach ist der Versuch eines 

Verbrechens stets strafbar, der Versuch eines Vergehens nur dann, wenn das 
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Gesetz es ausdrücklich bestimmt. Beim Hausfriedensbruch handelt es sich um ein 

Vergehen im Sinne des § 12 Abs. 2 StGB. Da die Strafbarkeit des versuchten 

Hausfriedensbruchs nicht gesetzlich bestimmt ist, sei dieser nicht strafbar. Im 

Ergebnis wären die Angeklagten bezüglich der Tat vom 29. Juni 2013 straffrei. 

 

Hinsichtlich der zweiten Tat, dem Hausfriedensbruch vom 11. Juli 2013, bejaht das 

Amtsgericht Haldensleben die Rechtfertigung wegen rechtfertigenden Notstandes. 

Abweichend zur Tat vom 29. Juni 2013 hätten die Angeklagten, als sie erneut in 

die Stallanlagen der Geschädigten eindrangen, aufgrund ihrer ersten Tat in 

sicherer Kenntnis der konkreten Notfalllage gehandelt, sodass das subjektive 

Rechtfertigungselement in diesem Fall zu bejahen wäre. Auch das erneute 

Eindringen in die Stallanlage wäre angesichts der Vielzahl an Verstößen und der 

Größe der Anlage ebenfalls erforderlich um die Gefahr abzuwenden, da die 

Verstöße beim ersten Mal nicht vollständig dokumentiert werden konnten.77 

Abschließend stellte das Amtsgericht Haldensleben78 fest, dass die Angeklagten 

zudem schuldlos handelten, weil ihnen das tatbestandliche Verhalten nicht 

vorwerfbar sei. Vielmehr „[hätten sie] in ihrer konkreten Situation mit ihren 

Kenntnissen, Erfahrungen und Fähigkeiten, Irrtümern und Voraussetzungen […] 

die rechtswidrige Handlung persönlich nicht vermeiden können“.79 

cc) Urteil des Landgerichts Magdeburg vom 11. Oktober 2017 

Mit Schreiben vom 28. September 2016 legte die Staatsanwaltschaft form- und 

fristgerecht Berufung gemäß § 312, 314 StGB gegen das erstinstanzliche Urteil 

des Amtsgerichts Haldensleben ein.80 Mit Urteil vom 11. Oktober 2017 verwarf das 

Landgericht Magdeburg die Berufung, da sie in der Sache keinen Erfolg hätte.81 

Auch aus Sicht des Landgerichts Magdeburg82 waren die Angeklagten aus 

rechtlichen Gründen freizusprechen. Zwar hätten die Angeklagten den objektiven 
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Tatbestand des Hausfriedensbruches erfüllt, jedoch seien die Taten nach der 

Auffassung des Berufungsgerichtes sowohl wegen Nothilfe nach § 32 StGB als 

auch wegen rechtfertigendem Notstand nach § 34 StGB gerechtfertigt. 

Die Frage, ob Tiere nothilfefähig und von der Formulierung „von einem anderen“ 

erfasst sind, bejaht die Kammer und begründet dies damit, dass der Schutz 

einzelner Tiere im Artikel 20a GG als allgemeines Staatsschutzziel definiert sei 

und der Mensch gemäß § 1 TierSchG die Verantwortung für das Tier als 

Mitgeschöpf trage, dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Daneben vertritt 

das Landgericht die Auffassung, „dass durch § 1 TierSchG auch das im Mitgefühl 

für Tiere sich äußernde menschliche Empfinden mitgeschützt wird und im Ergebnis 

gegen Tierquälerei Nothilfe zulässig sein muss“.83 Zu den weiteren 

Voraussetzungen der Nothilfe enthält das Urteil des Landgerichts Magdeburg 

keine Ausführungen. 

Zur Frage der Rechtfertigung der Taten aufgrund rechtfertigenden Notstands 

unterscheidet das Landgericht im Gegensatz zum Amtsgericht Haldensleben nicht 

von vornherein zwischen den beiden Taten. Die Herleitung, warum Tierschutz ein 

notstandsfähiges Rechtsgut ist, basiert auf den gleichen Überlegungen wie im 

Urteil des Amtsgerichts, wobei das Landgericht zu dem Ergebnis kommt, dass das 

sich gefährdete Rechtsgut im vorliegenden Fall als „das Recht der Tiere auf eine 

Haltung nach den Vorgaben des Tierschutzgesetzes und der 

Tierschutznutztierhaltungsverordnung“ darstelle.84 

Dieses Rechtsgut wäre durch Nichteinhaltung der Vorschriften der 

Tierschutznutztierhaltungsverordnung auch im Zeitpunkt der Begehung der Taten 

gefährdet gewesen. So waren beispielsweise entgegen des 

§ 24 Abs. 4 Nr. 2 TierSchNutztV die Kastenstände für die Jungsauen- und 

Sauenhaltung nicht so beschaffen, dass sich die Schweine nicht verletzen können 

und jedes Schwein ungehindert aufstehen, sich hinlegen sowie den Kopf und in 

Seitenlage die Gliedmaßen ausstrecken kann.85  

Aufgrund eines konkreten Hinweises einer dritten Person hätten die Angeklagten 

Kenntnis davon erlangt, dass die diese Vorschriften auch nach Ablauf der 

Übergangszeit nicht umgesetzt worden waren und entschieden, die Gefährdung 

                                                
83 LG Magdeburg, Urteil vom 11.10.2017, 28 Ns 182 Js 32201/14 (74/17), Rn. 20, 
veröffentlicht unter www.juris.de. 
84 LG Magdeburg, Urteil vom 11.10.2017, 28 Ns 182 Js 32201/14 (74/17), Rn. 23, 
veröffentlicht unter www.juris.de. 
85 LG Magdeburg, a. a. O. 



22 
 

des Tierwohls durch sofortiges Handeln abwenden zu müssen. Aus der Sicht des 

Landgerichts handelten die Angeklagten selbst ohne „fachkundig festgestelltes 

Wissen über das Bestehen einer Gefahr“ zumindest aufgrund Putativnotstandes, 

sodass gemäß § 16 StGB vorsätzliches Handeln ausgeschlossen wäre. Außerdem 

„[läge] wegen fehlenden Handlungsunwerts […] auch keine Rechtswidrigkeit 

wegen fahrlässiger Begehung vor“.86 

Hinsichtlich der Erforderlichkeit der Hausfriedensbrüche zur Abwendung der 

Gefahr, greift das Landgericht die Argumentation des Amtsgerichts auf. Zusätzlich 

stellt es klar, dass auch die vier Monate, die zwischen der Anfertigung der 

Filmaufnahmen und der Erhebung der Strafanzeige sowie Veröffentlichung 

vergingen, ohne Auswirkungen auf die Erforderlichkeit und Geeignetheit der Taten 

blieben. Vielmehr wäre die Zeit zur „Aufarbeitung des umfangreichen 

Filmmaterials“ und sowie Erarbeitung der Strafanzeige nötig gewesen.87 

Aus den Feststellungen des Landgerichts88, dass nach Aussage des 

Landesverwaltungsamtes „die durch den Landkreis […] durchgeführten Kontrollen 

nicht unerhebliche tierschutzwidrige Zustände gedeckt haben und der Landkreis 

nicht in der Lage war und ist, die Zustände durch ordnungsrechtliche Maßnahmen 

zu steuern“ lässt sich herleiten, dass es trotz des grundsätzlichem Vorranges des 

Handelns staatlicher Organe notwendig sein kann, dass auch private Personen 

Maßnahmen zum Schutz der Allgemeinheit ergreifen dürfen.  

Im Rahmen der Interessenabwägung kommt das Landgericht zu dem Ergebnis, 

dass das Recht der Tiere auf eine Haltung nach den Vorgaben des 

Tierschutzgesetzes und der Tierschutznutztierhaltungsverordnung als 

geschütztes Interesse das durch die Taten beeinträchtigte Interesse der 

Geschädigten auf Einhaltung ihres Hausrechts und der Unverletzlichkeit der 

gewerblichen Räume überwiege. Dabei berücksichtigt es unter anderem auch, 

dass privaten Wohnbereichen generell höherer Schutz zukäme als gewerblichen 

Stallungen.89 
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dd) Urteil des OLG Naumburg vom 22. Februar 2018  

Mit Urteil vom 22. Februar 2018 verwarf das Oberlandesgericht des Landes 

Sachsen-Anhalt in Naumburg die Revision der Staatsanwaltschaft gegen das 

Urteil des Landgerichts Magdeburg vom 11. Oktober 2017 als unbegründet, da es, 

wie bereits das Amtsgericht und das Landgericht, zu dem Ergebnis kommt, dass 

die Taten der Angeklagten nicht rechtswidrig waren.90  

Auch das Oberlandesgericht bejahte die Notstandsfähigkeit des Tierschutzes als 

anderes Rechtsgut im Sinne des § 34 StGB. In ihrer Revisionsschrift vertritt die 

Staatsanwaltschaft die Ansicht, dass die Notstandsfähigkeit zu verneinen wäre, 

weil die Schweine aufgrund des Handelns des Tierhalters selbst gefährdet wären 

und die Geschädigte offensichtlich kein Interesse am Eingreifen der Angeklagten 

hatte. Dazu führt das Oberlandesgericht aus, dass es im vorliegenden Fall nicht 

darauf ankäme, da der Tierschutz ein der Allgemeinheit zustehendes Rechtsgut 

sei und auch diese vom § 34 StGB erfasst würden. Eine Auswirkung des 

Artikel 20a GG sei, dass bei notwendigen Auslegungen unbestimmter 

Rechtsbegriffe, wie „anderes Rechtsgut eines anderen“, die staatlichen Organe 

gehalten seien, im Sinne des Tierschutzes zu interpretieren.91 

Aufgrund der massiven Verletzungen der tierschutzrechtlichen Vorschriften wäre 

der Tierschutz zur Zeit der Begehung der Tat gefährdet gewesen. Von dem 

Gegenwärtigkeitsbegriff des rechtfertigenden Notstandes seien auch solche 

Gefahren erfasst, die nicht nur während der Begehung der Tat, sondern auch 

darüber hinaus bestünden.92 

Auch sieht das Oberlandesgericht, wie auch das Amtsgericht Haldensleben und 

das Landgericht Magdeburg, die Gefahr aufgrund der Aussichtslosigkeit einer 

Strafanzeige ohne Beweismittel als nicht anders abwendbar. In seiner Begründung 

wiederholt es die Argumentation des angegriffenen Urteils und ergänzt diese um 

die Prognose, dass die zuständige Behörde in diesem Falle lediglich einen Bericht 

des Veterinäramtes, der voraussichtlich erneut ohne Beanstandungen der 

vorhandenen Verstöße ausgefallen wäre, angefordert und aufgrund dessen das 
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Verfahren ohne weitere Ermittlungen eingestellt hätte.93 Das Handeln der 

Angeklagten war auch aus Sicht des Oberlandesgerichtes geeignet und das 

mildeste verfügbare Mittel um „die Gefahr für das Tierwohl in Zukunft zu verringern 

oder abzustellen“94. Dies führe auch unter dem Gesichtspunkt, dass eine sofortige 

Beendigung nicht zu erwarten war, zu keinem anderen Ergebnis, „weil es sich um 

eine Dauergefahr handelte“95 und dabei eine „zeitlich versetzte Gefahrenabwehr“96 

ausreichend wäre.  

Hinsichtlich der Abwägung zwischen dem gefährdeten Interesse der 

Allgemeinheit, die tierschutzwidrigen Zustände abzustellen, und dem durch die 

Notstandshandlung beeinträchtigten Interesse der Geschädigten auf 

Respektierung ihres Hausrechtes, kommt das Oberlandesgericht ebenfalls zu 

einem Überwiegen des gefährdeten Rechtsgutes. Dabei berücksichtigt es ferner, 

dass nach Stellungnahme des Fachdienstes für Veterinärüberwachung, die 

vorgefundenen Haltungsbedingungen das Wohlbefinden der Tiere erheblich 

beeinträchtigten und als erhebliches Leiden einzustufen seien. Dazu müsse „nach 

Auffassung des Senats […] derjenige, der eine Gefahr für ein geschütztes 

Rechtsgut verursacht, selber Beeinträchtigungen eigener Rechte eher hinnehmen 

als ein Dritter, der an der Entstehung der Gefahr unbeteiligt ist.“ Außerdem bliebe 

es ohne Relevanz, ob mit den Verstößen der Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit 

oder der einer Straftat verwirklicht worden sei.97 

Abweichend zu den Ansichten des Amtsgerichts Haldensleben, das hinsichtlich 

der ersten Tat das subjektive Rechtfertigungselement verneinte, und des 

Landgerichts Magdeburg, das die Frage nach der Kenntnis der Angeklagten von 

der konkreten Notstandslage zwar grundsätzlich bejahte, aber sicherheitshalber 

auf den Putativnotstand verwies, hatte der Senat keine Zweifel am Rettungswillen 

der Angeklagten. Dabei ging er davon aus, die Angeklagten hätten aufgrund der 

erhaltenen sicheren Hinweise bezüglich der bestehenden Verstöße gehandelt und 

die Annahme der Staatsanwaltschaft, das Eindringen diene lediglich der 

Überprüfung der erhaltenen Hinweise sei „urteilsfremd“. Auch ließe der zeitliche 
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Abstand zwischen Anfertigung der Aufnahmen und Weiterleitung keine Zweifel an 

der Rettungsabsicht der Angeklagten zu.98 

Entgegen der Auffassung des Landgerichts Magdeburg wären die Taten der 

Angeklagten nicht zusätzlich wegen Nothilfe gemäß § 32 StGB gerechtfertigt. Bei 

Begehung der Tat verfolgten die Angeklagten nicht die Absicht, die zu dieser Zeit 

in den Stallungen befindlichen Schweine zu retten. Vielmehr wäre aufgrund der 

absehbaren Zeit, die vergehen würde, bis die Verstöße tatsächlich behoben 

werden würden, davon auszugehen gewesen, dass die Schweine geschlachtet 

sein würden. Für diejenigen Schweine, denen die Behebung der Mängel 

schlussendlich zugutekäme, bestünde zum Zeitpunkt der Tat noch keine Gefahr.99 

Bezugnehmend auf die Bedenken der Staatsanwaltschaft, „ein Freispruch […] 

würde [anderen] Tierrechtsaktivisten unter dem Deckmantel von Nothilfe oder 

Notstand erhebliche Eingriffsrechte außerhalb rechtsstaatlich geregelter und 

kontrollierter Verwaltungsverfahren zubilligen“ stellt das Oberlandesgericht klar, 

dass eine bloße Vermutung der Handelnden den Eingriff in andere Rechtsgüter 

nicht rechtfertige. Vielmehr müssten sie zuvor über Kenntnisse zur konkreten 

Notstandslage verfügen und diese nicht erst aufgrund des rechtswidrigen 

Eindringens erlangen wollen. Außerdem verbliebe es bei einer primären 

Zuständigkeit der staatlichen Organe, die nur dann das Handeln privater Personen 

rechtfertige, wenn sich die zuständigen Behörden im konkreten Fall weigern, ihre 

Aufgaben zu erfüllen.100 

2. Urteil – Einbruch in Putenstall 

a) Sachverhalt 

In der Nacht vom 10. zum 11. Mai 2015 fuhren die Angeklagten zu der zufällig 

ausgewählten Putenmastanlage der Geschädigten mit dem Ziel, in diese 

einzudringen und Filmaufnahmen von den Haltungsbedingungen der darin 

untergebrachten Puten zu fertigen. Diese Aufnahmen sollten anschließend zur 

Aufklärung über die Folgen der Massentierhaltung veröffentlicht werden. Die 

Angeklagten hofften dabei, dass die Veterinärämter aufgrund des öffentlichen 
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Drucks gegen den Betreiber der Anlage vorgehen würden. Nachdem die 

Angeklagten auf dem Firmengelände der Putenmastanlage der Geschädigten 

mehrere größere Mülltonnen mit toten Puten gefunden hatten, waren sie davon 

überzeugt, dass in den Stallungen besonders schlechte Haltungsbedingungen 

herrschten mussten. Bevor sie das Stallgebäude betraten, zogen sich die 

Angeklagten Schutzkleidung sowie dunkle Mützen bzw. eine Sturmhaube an, um 

sich für den Fall der Videoüberwachung unkenntlich zu machen und so einer 

Strafverfolgung zu entgehen.101 

Die Angeklagten betraten den Stall durch eine unverschlossene Tür und machten 

die geplanten Filmaufnahmen. Dabei handelten sie nach den Feststellungen des 

Landgerichts Heilbronn mit dem Wissen, dass sie nicht befugt waren, die 

Stallanlagen zu betreten. Aufgrund des ausgelösten Bewegungsalarms begab sich 

der Geschädigte gewappnet mit einem Holzstock zu dem Stallgebäude aus dem 

er die Stimmen der Angeklagten vernahm.  Als die Angeklagten auf den Weg aus 

dem Stallgebäude eine Tür öffneten, schlug der Geschädigte dem mit der 

Sturmhaube maskierten Angeklagten mit dem Stock auf den Kopf.102  

b) Verfahrensgang 

aa) Urteil des Amtsgerichts Schwäbisch Hall vom 21. April 2016 

Mit Urteil vom 21. April 2016 wurden die Angeklagten vom Amtsgericht 

Schwäbisch Hall zu Geldstrafen von 30 bzw. 25 Tagessätzen verurteilt.103 

bb) Urteil des Landgerichts Heilbronn vom 23. Mai 2017 

Die Angeklagten legten form- und fristgerecht Berufung gegen das Urteil des 

Amtsgerichts ein, da sie den begangenen Hausfriedensbruch als gerechtfertigt 

ansahen. Die Staatsanwaltschaft legte zu Ungunsten der Angeklagten Berufung 

ein und beschränkte die Berufung auf den Rechtsfolgenausspruch.104 

Mit Urteil vom 23. Mai 2017 verwarf das Landgericht Heilbronn die Berufung der 

Angeklagten sowie die Berufung der Staatsanwaltschaft hinsichtlich des einen 

Angeklagten. Hinsichtlich des anderen Angeklagten hatte die Berufung der 
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Staatsanwaltschaft geringfügigen Erfolg. Das Landgericht änderte das Urteil des 

Amtsgerichts Schwäbisch Hall im Rechtsfolgenausspruch insoweit ab, dass der 

Angeklagte statt zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu einer 

Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Monaten und zwei Wochen auf Bewährung 

verurteilt wird.105 

Da sich die Angeklagten in ihrer Berufung darauf beriefen, dass ihr Handeln 

aufgrund des Staatsziels Tierschutz gerechtfertigt sei, prüfte die zuständige 

Kammer des Landgerichtes das Vorliegen möglicher Rechtfertigungsgründe und 

verneint dies im Ergebnis. Zunächst wird im landgerichtlichen Urteil darauf 

eingegangen, dass eine Rechtfertigung wegen Nothilfe im vorliegenden Fall 

mangels rechtswidrigen Angriffes nicht in Betracht käme.106 

Dazu führte das Landgericht weiter aus, dass die nicht artgerecht erfolgende 

Haltung von Tieren in der Massentierhaltung, die teilweise auch mit Schmerzen 

und Unwohlsein für diese verbunden wäre, sowohl der Gesellschaft als auch dem 

Gesetzgeber und zuständigen Behörden bekannt wäre und dass trotz dessen 

Massentierhaltung erlaubt und ihre Folgen als „sozial adäquat" und hinnehmbar 

angesehen würden.107 

Unter diesem Gesichtspunkt verweist das Landgericht auf den 

§ 1 Satz 2 TierSchG, in dem es heißt, niemand dürfe einem Tier ohne vernünftigen 

Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Aus Sicht des Landgerichts108 

hat diese Einschränkung des „vernünftigen Grundes“ zur Folge, dass „zwischen 

dem Schutz des Lebens und des Wohlbefindens des Tieres einerseits sowie 

gegenläufigen menschlichen Belangen andererseits“ abgewogen werden müsse. 

Die menschlichen Belange seien dabei die ernährungswirtschaftlich notwendig 

betrachteten Massentierhaltung um ausreichend Fleisch produzieren zu 

können.109 

Das Landgericht betont in seinem Urteil, dass die Umsetzung des Tierschutzes 

dem Staat obläge und dieser verpflichtet sei, durch entsprechende Verordnungen 

                                                
105 LG Heilbronn, Urteil vom 23.05.2017, 7 Ns 41 Js 15494/15 jug., Tenor, veröffentlicht 
unter www.dejure.org. 
106 LG Heilbronn, Urteil vom 23.05.2017, 7 Ns 41 Js 15494/15 jug., Rn. 29, veröffentlicht 
unter www.dejure.org. 
107 LG Heilbronn, Urteil vom 23.05.2017, 7 Ns 41 Js 15494/15 jug., Rn. 29, 30, 
veröffentlicht unter www.dejure.org. 
108 LG Heilbronn, Urteil vom 23.05.2017, 7 Ns 41 Js 15494/15 jug., Rn. 30, veröffentlicht 
unter www.dejure.org. 
109 LG Heilbronn, Urteil vom 23.05.2017, 7 Ns 41 Js 15494/15 jug., Rn. 30, veröffentlicht 
unter www.dejure.org. 
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und Vorschriften die Massentierhaltung rechtlich so auszugestalten, dass diese 

nicht mit dem Tierschutz kollidiert.110 

Zur Argumentation der Angeklagten, es wäre überflüssig, vorgesehene 

behördliche Verfahren einzuleiten, da die Veterinärämter wüssten, dass 

Massentierhaltung immer mit tierschutzwidrigen Zuständen verbunden wäre und 

nicht einschritten, entgegnet das Landgericht, dass den Veterinärbehörden die 

Möglichkeiten einzugreifen fehlten, wenn nicht konkret gegen die geltenden 

Vorschriften verstoßen würde, sondern nur die „geduldete“ Massentierhaltung 

stattfände.111  

Dass eine Nothilfe zugunsten des Staates, um die Rechtsordnung als anderes 

Rechtsgut im Sinne des § 32 StGB, die aufgrund des Fehlens von Vorschriften zur 

Massentierhaltung beeinträchtigt ist, zu verteidigen, nicht in Betracht kommt, sei 

aus Sicht des Landgerichts allgemein anerkannt. Eine Rechtfertigung wegen 

Nothilfe zugunsten der in den Stallungen untergebrachten Puten sei ebenfalls zu 

verneinen, da das Handeln der Angeklagten nicht der Verteidigung der einzelnen 

Puten dienen sollte, vielmehr wären die Angeklagten lediglich in die Stallanlage 

eingedrungen, um Filmmaterial zu beschaffen. Darüber hinaus wäre es die 

Aufgabe des Tierhalters, für den Schutz seiner Tiere zu sorgen, und des 

Veterinäramtes, dies zu kontrollieren.112 

Im Ergebnis war der Hausfriedensbruch der Angeklagten weder wegen Nothilfe 

gerechtfertigt, noch war ein Irrtum über eine rechtfertigende Situation gemäß 

§ 32 StGB gegeben.113 

Im Folgenden legte das Landgericht Heilbronn dar, warum die Tat der Angeklagten 

auch nicht wegen rechtfertigenden Notstandes gemäß § 34 StGB gerechtfertigt 

sei. Hinsichtlich der Frage, ob der Tierschutz ein anderes Rechtsgut im Sinne von 

§ 34 Satz 1 StGB sei, nimmt das Landgericht Heilbronn nicht klar Stellung. 

Vielmehr könne es im vorliegenden Fall dahingestellt bleiben, da die Angeklagten 

gemäß eigenen Einlassungen nicht in die Stallanlage eindrangen, um die Puten 

zu retten und so die gegenwärtige Gefahr abzuwenden, sondern um Filmmaterial 

                                                
110 LG Heilbronn, a. a. O. 
111 LG Heilbronn, Urteil vom 23.05.2017, 7 Ns 41 Js 15494/15 jug., Rn. 16, 40, 
veröffentlicht unter www.dejure.org. 
112 LG Heilbronn, Urteil vom 23.05.2017, 7 Ns 41 Js 15494/15 jug., Rn. 40, 32, 
veröffentlicht unter www.dejure.org. 
113 LG Heilbronn, Urteil vom 23.05.2017, 7 Ns 41 Js 15494/15 jug., Rn. 32, veröffentlicht 
unter www.dejure.org. 
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zu beschaffen. Erst mittelbar, aufgrund der Veröffentlichung der Aufnahmen in den 

Medien, erhofften sich die Angeklagten, dass sich aufgrund eines Umdenkens in 

der Gesellschaft die Bedingungen der Massentierhaltung ändern würden.114 

Trotz dessen wies darauf hin, dass in Artikel 20a GG ausdrücklich ausgeführt wird, 

dass der Schutz der Tiere dem Staat obläge. „Ob in Einzelfällen, in denen 

staatliche Hilfe zur Rettung eines Tieres nicht erreichbar ist, eine Tat über 

§ 34 StGB gerechtfertigt sein kann“ müsse vorliegend nicht entschieden werden, 

so das Landgericht Heilbronn115.  

Die Argumentation der Angeklagten, die Veröffentlichung der Filmaufnahmen sei 

der einzige Weg gewesen, Ihren politischen Willen durchzusetzen, rechtfertigte 

aus Sicht des Landgerichts das Eindringen in die Putenmastanlage nicht. Zwar 

könnten Filmaufnahmen von Tieren aus der Massentierhaltung zur Folge haben, 

dass Verbraucher ihren Konsum tierischer Produkte ändern, jedoch gäbe es 

bereits ausreichend solcher Filmaufnahmen, sodass ein Hausfriedensbruch zur 

Beschaffung weiterer Aufnahmen nicht notwendig war.116  

Dass die rechtswidrige Erlangung weiterer Filmaufnahmen das einzige Mittel 

gewesen sein soll, um die von den Angeklagten angenommene Gefahr, ihren 

politischen Willen nicht anders durchsetzen zu können, abzuwenden, vermag die 

Kammer des Landgerichts unter dem Gesichtspunkt, dass die Angeklagten auch 

mithilfe der bereits vorhandenen Aufnahmen Aufklärungsarbeit leisten könnten, 

nicht zu überzeugen.117 

Nach Auffassung der zuständigen Kammer des Landgerichts, käme eine 

Rechtfertigung politisch motivierter Straftaten, auch als „ziviler Ungehorsam" 

bezeichnet, nicht in Betracht, da sich solche Straftaten gegen eine 

verfassungsgemäß zustande gekommene Mehrheitsentscheidung, in diesem Fall 

die Akzeptanz der Folgen der Massentierhaltung auf das Tierwohl, richteten und 

dies den Grundprinzipien der Demokratie widerspräche.118 

                                                
114 LG Heilbronn, Urteil vom 23.05.2017, 7 Ns 41 Js 15494/15 jug., Rn. 32, 33, 
veröffentlicht unter www.dejure.org. 
115 LG Heilbronn, Urteil vom 23.05.2017, 7 Ns 41 Js 15494/15 jug., Rn. 32, veröffentlicht 
unter www.dejure.org. 
116 LG Heilbronn, Urteil vom 23.05.2017, 7 Ns 41 Js 15494/15 jug., Rn. 33, 34, 
veröffentlicht unter www.dejure.org. 
117 LG Heilbronn, Urteil vom 23.05.2017, 7 Ns 41 Js 15494/15 jug., Rn. 34, veröffentlicht 
unter www.dejure.org. 
118 LG Heilbronn, Urteil vom 23.05.2017, 7 Ns 41 Js 15494/15 jug., Rn. 36, veröffentlicht 
unter www.dejure.org. 
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Außerdem prüfte und verneinte das Landgericht die Rechtfertigung des 

Eindringens in den Putenstall zur Beschaffung des später in Fernsehsendungen 

zu veröffentlichenden Filmmaterials wegen des aus Artikel 5 Absatz 1 GG 

resultierenden Schutzes der Pressefreiheit. Nach der zitierten Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts119 sei das widerrechtliche Beschaffen von 

Informationen nicht durch Artikel 5 GG geschützt, da die rechtswidrige 

Beschaffung von Informationen weder durch das Grundrecht der freien 

Meinungsäußerung noch durch die Presse- und Rundfunkfreiheit gedeckt ist.120  

Die Tat der Angeklagten sei außerdem nicht aufgrund Wahrnehmung berechtigter 

Interessen gemäß § 193 StGB gerechtfertigt, da der vorliegende Sachverhalt nicht 

von den im § 193 StGB aufgeführten Fallkonstellationen erfasst sei und der 

§ 193 StGB grundsätzlich nicht auf andere Delikte anwendbar sei.121 

cc) Beschluss des OLG Stuttgart vom 4. September 2018 

Mit Beschluss vom 4. September 2018 verwarf das Oberlandesgericht Stuttgart 

die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des Landgerichts Heilbronn vom 

23. Mai 2017 als unbegründet.122 Dies begründete es damit, dass die Nachprüfung 

des Urteils keinen Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten ergeben hätte. 

Zudem stellte es fest, dass die Voraussetzungen für die Vorlage an den 

Bundesgerichtshof gemäß § 121 Absatz 2 Nr. 1, Absatz 1 Nr. 1b GVG im 

vorliegenden Fall nicht gegeben seien, da den Entscheidungen des 

Oberlandesgerichts Naumburg vom 22. Februar 2018 und des Bundesgerichtshofs 

vom 18. Februar 1987 wesentlich andere Sachverhaltskonstellationen zugrunde 

gelegen hätten.123 

3. Kritische Auseinandersetzung 

a) Notwehr 

Da sich sowohl das Urteil des Landgerichts Magdeburg als auch das Urteil des 

Oberlandesgerichts Naumburg mit der Frage der Rechtfertigung nach § 32 StGB 

                                                
119 BVerfGE, Beschluss vom 25. Januar 1984, 1 BvR 272/81, Rn. 54, veröffentlicht unter 
www.juris.de. 
120 LG Heilbronn, Urteil vom 23.05.2017, 7 Ns 41 Js 15494/15 jug., Rn. 35, veröffentlicht 
unter www.dejure.org. 
121 LG Heilbronn, a. a. O. 
122 OLG Stuttgart, Beschluss vom 4. September 2018, 2 Rv 26 Ss 145/'18, Tenor, 
veröffentlicht unter www.dejure.org. 
123 OLG Stuttgart, Beschluss vom 4. September 2018, 2 Rv 26 Ss 145/'18, Gründe Ziff. 1, 
veröffentlicht unter www.dejure.org. 
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auseinandersetzen, scheint es geboten, sich auch mit der Frage, ob 

Rechtsverstöße von Tierschutzaktivisten aufgrund Notwehr bzw. Nothilfe 

gerechtfertigt sein könnten, zu befassen. 

Wie bereits ausführlicher vorgestellt, ist Notwehr die Verteidigung, die erforderlich 

ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen 

abzuwenden. Fraglich ist also, ob mithilfe der begangenen Hausfriedensbrüche 

ein Angriff auf ein notwehrfähiges Rechtsgut abgewandt wurde. Nach 

Perron/Eisele sind Rechtsgüter der Allgemeinheit mangels eines Rechtssubjektes 

nicht notwehrfähig.124 Notwehrbefugnisse ergäben sich in diesem Fall nur dann, 

wenn mit dem Angriff auf Allgemeingüter gleichzeitig notwehrfähige 

Individualinteressen betroffen wären.125 Die Auseinandersetzung mit 

verschiedenen Meinungen in der Literatur ergab, dass dies anhand von zwei 

Begründungsansätzen konstruiert wird. Einerseits wird das sich im Mitgefühl mit 

den Tieren äußernde menschliche Empfinden als angegriffenes Rechtsgut des 

Handelnden angenommen und andererseits wird das Tier selbst als Rechtssubjekt 

und Inhaber der angegriffenen Rechte und Interessen, wie beispielsweise die 

körperliche Unversehrtheit, die Bewegungsfreiheit und die würdige Existenz, 

gesehen.126 

Das Landgericht Magdeburg bejahte in seinem Urteil beide Ansätze und 

begründete den ersten Ansatz lediglich mit der Feststellung, dass durch 

§ 1 TierSchG auch das im Mitgefühl für Tiere sich äußernde menschliche 

Empfinden mitgeschützt wird und den zweiten Ansatz damit, dass der Schutz 

einzelner Tiere im Artikel 20a GG als allgemeines Staatsschutzziel definiert sei 

und der Mensch gemäß § 1 TierSchG die Verantwortung trägt, für das Tier als 

Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen.127 Auch das 

Oberlandesgericht ging bei seiner Entscheidung nicht auf die Notwehrfähigkeit ein, 

sondern verneinte die Rechtfertigung nach § 32 StGB wegen fehlender 

Rettungsabsicht.128 Diese Entscheidung ist pragmatisch und umgeht die eigentlich 

interessante Problematik, ist aber, wie auch Hotz es in seiner Urteilsanmerkung 

bewertete, im Ergebnis überzeugend. 129 

                                                
124 Schönke/Schröder/Perron/ Eisele, § 32 StGB Rn. 8. 
125 Schönke/Schröder/Perron/ Eisele, a. a. O. 
126 vgl. Ritz, S. 333; Herzog, S. 190-192. 
127 LG Magdeburg, Urteil vom 11.10.2017, 28 Ns 182 Js 32201/14 (74/17), Rn. 20. 
128 Oberlandesgericht des Landes Sachsen-Anhalt, Urteil vom 22.02.2018 – 2 Rv 157/17, 
Rn. 29, veröffentlicht unter www.juris.de. 
129 Hotz, S. 2066. 
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Genauer auf die Meinungen in der Literatur eingehend, ist festzustellen, dass diese 

die Problematik wesentlich kritischer betrachten als es das Landgericht 

Magdeburg in seinem Urteil vom 11. Oktober 2017 getan hat. So wird der von 

Ritz130 als „Mitleidskonzeption“ bezeichnete Ansatz, von diesem vor dem 

Hintergrund, dass das Mitleid als höchst individuelles Gefühl „rechtlich kaum zu 

fassen“ und aus objektiver Sicht kaum zu bewerten ist, betrachtet. Zudem beziehe 

sich § 32 StGB nur auf rechtlich geschützte Interessen, Gefühle wie Mitleid würden 

auch sonst keinen strafrechtlichen Schutz erfahren. Außerdem dient das 

Tierschutzgesetz, wie sich bereits aus dem § 1 TierSchG ergibt, lediglich dem 

Zweck, das Leben und Wohlbefinden der Tiere zu schützen und nicht der 

Schonung menschlicher Gefühle.131 Auch Herzog132 spricht sich gegen die 

Mitleidskonzeption aus und begründet dies damit, dass Handlungen zugunsten 

des Tierschutzes um der Tiere selbst willen gerechtfertigt sein sollten, und nicht 

nur zugunsten der Menschen wegen des von ihnen empfundenen Mitleides. Aus 

der Sicht von Keller/Zetsche133 ließe sich dagegen nicht allein aus der fehlenden 

Einbeziehung entnehmen, dass menschliche Gefühle durch das Tierschutzgesetz 

nicht auch geschützt werden sollen. Schon daraus, dass das Tier als Mitgeschöpf 

des Menschen gesehen wird, resultiere, dass die Beziehung zwischen Mensch 

und Tier besonders bedeutsam und schützenswert sei.134 

Auch der zweite Ansatz, die Nothilfe unmittelbar zugunsten der Tiere anzunehmen, 

ist in der Literatur umstritten. Während Keller/Zetsche135 Tiere unter den Begriff 

des „anderen“ im Sinne des § 32 StGB subsumiert mit der Begründung, dass der 

Inhaber des angegriffenen Rechtsgutes nicht ausdrücklich ausschließlich auf den 

Menschen beschränkt wurde, leitet Herzog dies auf Grundlage der Leidens- und 

Empfindensfähigkeit der Tiere her. Da auch Tiere die Fähigkeit besitzen, 

Schmerzen und Leid zu empfinden, könne man Ihnen ein Interesse an einem 

Leben ohne Leid und Qual unterstellen, aus welchem man wiederum eigene 

Rechtsansprüche und Notwehrrechte der Tiere konstruieren kann. So müsse nach 

Herzog der Status der Tiere als Rechtssubjekte anerkannt und dem zugunsten der 

Tiere handelnden Menschen ein Eingreifen als Verteidigung „anderer“ im Sinne 

des § 32 StGB zuerkannt werden.136 

                                                
130 Ritz, S. 334. 
131 So auch Ritz, S. 334; Roxin, § 15 Rn. 34, Hecker, S. 84. 
132 Herzog, S. 191, 192. 
133 Keller/Zetsche, S. 337. 
134 Keller/Zetsche, a. a. O. 
135 Keller/Zetsche, a. a. O. 
136 Herzog, S. 191, 192. 
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Die unter anderem von Fahl137 vertretene Gegenmeinung verneint die Möglichkeit 

Nothilfe zugunsten der Tiere zu üben, da die Rechtsordnung aufgrund ihrer 

anthropozentrischen Ausrichtung mit „anderer“ immer einen anderen Menschen 

meint.138 Scheuerl/Gock139 gehen in ihrer Begründung noch weiter und reduzieren 

die Tiere auf ihre von § 90a BGB zukommende rechtliche Stellung als „den Sachen 

gleichgestellte Wesen“. Auch Ritz140 lehnt die Annahme einer „Tierpersönlichkeit“ 

ab, da sich aufgrund der grammatikalischen Auslegung des § 32 StGB ergäbe, 

dass, wenn „sich das ‚sich‘ nur auf Menschen beziehen kann“, es sich bei 

„anderen“ auch nur um andere Menschen handeln kann. Zudem ließe sich daraus, 

dass der Artikel 20a GG den Tierschutz als Staatsziel bestimmt, nicht unmittelbar 

ein eigener Rechtfertigungsgrund zum Schutz der Tiere entnehmen.141 

b) Rechtfertigender Notstand 

Streitpunkte hinsichtlich des rechtfertigenden Notstandes sind einerseits die 

Notstandsfähigkeit des Tierschutzes und andererseits die Frage, ob in Anbetracht 

des staatlichen Gewaltenmonopols die Gefahr nicht anders, als durch Begehung 

einer Straftat, abwendbar war. 

Der Vergleich der Entscheidungen aus Sachsen-Anhalt ergibt, dass die Gerichte 

jeweils von unterschiedlichen Rechtsgütern ausgingen, und gleichwohl im 

Ergebnis alle die Notstandsfähigkeit bejahten. So sahen das Amtsgericht 

Haldensleben und das Landgericht Magdeburg das „Wohl der Tiere“142 bzw. „das 

Recht der Tiere auf eine Haltung nach den Vorgaben des Tierschutzgesetzes und 

der Tierschutznutztierhaltungsverordnung“143 als gefährdetes Rechtsgut an, 

während das Oberlandesgericht Naumburg vom Tierschutz als notstandsfähiges 

Rechtsgut der Allgemeinheit ausging. In ihrer Begründung nahmen die Gerichte 

auf die Aufnahme des Tierschutzes in den Artikel 20a GG Bezug. Als weitere 

Auswirkung des Artikel 20a GG seien nach Ansicht des Oberlandesgerichts, 

aufgrund der Staatszielbestimmung, bei notwendigen Auslegungen unbestimmter 

                                                
137 Fahl, S. 163. 
138 So auch Hotz, S. 2066, wenn auch unter dem Gesichtspunkt der Notstandsfähigkeit 
des Tierschutzes. 
139 Scheuerl/Gock, S. 449. 
140 Ritz, S. 336. 
141 Ritz, a. a. O; Scheuerl/Gock, S. 449. 
142 AG Haldensleben, Urteil vom 26.09.2016, 3 Cs 224/15 (182 Js 32201/14), Rn. 16, 
veröffentlicht unter www.juris.de. 
143 LG Magdeburg, Urteil vom 11.10.2017, 28 Ns 182 Js 32201/14 (74/17), Rn. 23, 
veröffentlicht unter www.juris.de. 
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Rechtsbegriffe, wie hier „anderes Rechtsgut eines anderen“, die staatlichen 

Organe gehalten, im Sinne des Tierschutzes zu interpretieren. 

Das Landgericht Heilbronn nahm aufgrund der abweichenden Fallkonstellation zur 

Frage, ob der Tierschutz ein anderes Rechtsgut im Sinne von § 34 Satz 1 StGB 

sei, nicht klar Stellung. Mangels unmittelbarer Rettungsabsicht der Angeklagten 

konnte dies in diesem Fall dahingestellt bleiben. Trotz dessen verwies es jedoch 

darauf, dass in Artikel 20a GG ausdrücklich ausgeführt würde, dass der Schutz der 

Tiere dem Staat obliegt. „Ob in Einzelfällen, in denen staatliche Hilfe zur Rettung 

eines Tieres nicht erreichbar ist, eine Tat über § 34 StGB gerechtfertigt sein kann“ 

müsse nicht entschieden werden, so das Landgericht Heilbronn.144  

Nach der Kommentierung zu § 34 StGB ist jedes beliebige Rechtsgut 

notstandsfähig und auch Rechtsgüter der Allgemeinheit erfasst.145 Der Begriff des 

„anderen“ sei nach Perron146 als „Klarstellung […], dass das ‚Erhaltungsgut‘ auch 

ein für den Täter fremdes Gut sein kann“ zu verstehen und ließe keinen 

Rückschluss darauf zu, dass von § 34 StGB wie auch bei § 32 StGB nur 

Individualinteressen erfasst seien. Auch der Bundesgerichtshof147 ging in seinem 

Urteil vom 5. Juli 1988 davon aus, dass Rechtsgüter der Allgemeinheit 

grundsätzlich aufgrund des Wesens des Notstandes notstandsfähig seien.  

Nur von einer Mindermeinung in der Literatur wird vertreten, dass die 

Notstandsfähigkeit von Rechtsgütern der Allgemeinheit davon abhinge, ob 

gleichzeitig Individualrechtsgüter gefährdet und damit das Wohl des Einzelnen 

betroffen wären.148 Um auf notstandsfähige Individualrechtsgüter zu kommen, 

nimmt Hotz149 wiederum auf die zur Notwehr entwickelten Begründungsansätze 

Bezug und verneint im Ergebnis aufgrund der anthropozentrischen Ausrichtung 

der Rechtsgutslehre den Ansatz subjektive Rechte der Tiere anzuerkennen. Nach 

Hotz150 könne jedoch die Mitleidskonzeption bejaht werden, indem das Mitleid nicht 

als bloßes Gefühl definiert wird, sondern eher die Fähigkeit des Menschen mit 

leidenden Tieren mitzuleiden als Ausgangspunkt genommen wird. Im Ergebnis 

                                                
144 LG Heilbronn, Urteil vom 23.05.2017, 7 Ns 41 Js 15494/15 jug., Rn. 32, 33, 
veröffentlicht unter www.dejure.org. 
145 Fischer, § 34 Rn. 4, 5; Schönke/Schröder/Perron, § 34 Rn. 9, 10. 
146 Schönke/Schröder/Perron, § 34 Rn. 10. 
147 BGH, Urteil vom 5. Juli 1988, 1 StR 212/88, juris, Rn. 12, veröffentlicht unter 
www.juris.de. 
148 Frister , Kapitel 17 Rn. 2; Scheuerl/Gock, S. 449; Hotz S. 2066. 
149 Hotz, a. a. O. 
150 Hotz, a. a. O. 
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dessen kommt Hotz151 dazu, dass „jeder Einzelne als Repräsentant der 

Allgemeinheit zu begreifen [ist], dessen Interesse durch die Gefährdung des 

Rechtsguts Tierschutz ebenfalls gefährdet [wird]“. 

Fahl152 führt zur Notstandsfähigkeit von Allgemeingütern aus, dass, wie auch bei 

§ 32 StGB, Rechtsgüter eines anderen nur Rechtsgüter anderer Menschen sein 

können, dies allerdings unproblematisch wäre, da die Allgemeinheit nur aus 

Menschen bestehe. 

Dass der Tierschutz ein solches Rechtsgut der Allgemeinheit ist, lässt sich aus der 

Aufnahme des Tierschutzes in den Artikel 20a des Grundgesetzes herleiten.153 

Aufgrund des dadurch verliehenen Verfassungsranges des Tierschutzes kann der 

Tierschutz als Rechtsgut der Allgemeinheit angesehen werden, zudem wird er 

durch das Tierschutzgesetz einfach gesetzlich geregelt und aufgrund weiterer 

Verordnungen wie beispielsweise der Tierschutznutztierhaltungsverordnung 

weiter konkretisiert.154  

Sind Allgemeingüter gefährdet, so sind diese Gefahren aufgrund des staatlichen 

Gewaltenmonopols grundsätzlich vorrangig durch Inanspruchnahme staatlicher 

Hilfe anders abwendbar.155 So kommt eine Rechtfertigung des Handelns privater 

Personen nur dann in Betracht, wenn Behörden trotz Kenntnis der Missstände 

untätig blieben und selbst gegen ihre Amtspflicht zum rechtmäßigen Handeln 

verstießen.156 Dies sei nach Vierhaus/Arnold157 nur dann zu bejahen, wenn es 

zuvor konkrete Hinweise auf eine erhebliche Beeinträchtigung eines 

Allgemeingutes gäbe und die Einschaltung staatlicher Interessen keine Aussicht 

auf Erfolg hätte. Auch Hecker158 sieht in diesem Fall das Eingreifen von Bürger als 

notwendig an. 

c) Stellungnahme 

In Anbetracht der dargestellten Argumente ist festzuhalten, dass die 

notwehrablehnenden Stimmen mehr zu überzeugen vermögen.  

                                                
151 Hotz, a. a. O. 
152 Fahl, S. 164. 
153 Ritz, S. 336. 
154 AG Haldensleben, Urteil vom 26.09.2016, 3 Cs 224/15 (182 Js 32201/14), Rn. 16, 
veröffentlicht unter www.juris.de. 
155 Keller/Zetsche, S. 338. 
156 Vierhaus/Arnold, S. 74. 
157 Vierhaus/Arnold, a. a. O. 
158 Hecker, S. 84. 
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Für keine der beiden entwickelten Begründungsansätze gibt es eine 

überzeugende rechtliche Grundlage. Die vom Landgericht Magdeburg hinsichtlich 

der eigenen Nothilfefähigkeit der Tiere angebrachte Bezugnahme auf den 

Artikel 20a GG geht fehl, da der Artikel 20a GG ausdrücklich bestimmt, dass der 

Schutz der Tiere den staatlichen Organen obliegt. Es widerspricht dem Zweck des 

Artikel 20a GG als Staatszielbestimmung, diesen als Grundlage für die Herleitung 

subjektiver Rechte von Tieren zu nehmen.159 Auch überzeugt die Argumentation 

von Ritz160, dass ein individuelles Gefühl, wie das Mitleid, nur als 

Handlungsmotivation gesehen, aber nicht als notwehrfähiges Rechtsgut gewertet 

werden könne. Eine objektive Bewertung wäre in diesem Fall auch aus 

gerichtlicher Sicht, angesichts der unterschiedlichen Empfindungen verschiedener 

Menschen, schier unmöglich. Je nachdem, wie ausgeprägt die Empathie mit 

Tieren bei einzelnen Personen ist, käme es möglicherweise bei gleichen 

Sachverhaltskonstellationen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Dieses Problem 

gäbe es nicht nur bei den Tätern selbst, sondern auch bei den urteilenden Richtern. 

So würden beispielsweise zwei Richter, folgend Richter A, der leidenschaftliche 

Verfechter des Tierschutzes, und Richter B, der sich privat in 

Landwirtschaftsverbänden engagiert und so die Seite der Landwirt besser 

nachvollziehen kann, genannt, bei der Beurteilung, ob das Mitleid des Täters zur 

Rechtfertigung seines Handelns genügte womöglich zu unterschiedlichen 

Ergebnissen kommen. Dieses zwar überspitzte Beispiel soll die Probleme deutlich 

machen, die die Anerkennung des rechtlich so schwer zu fassendem 

empfundenem Mitleid als Grundlage dessen, ob eine Straftat rechtswidrig oder 

wegen Notwehr gerechtfertigt ist, zur Folge haben könnte.  

Auch vor dem Hintergrund der weitrechenden Befugnisse des Notwehrrechts 

scheint es auf Grundlage der aktuellen Gesetzeslage und ohne ausdrückliche 

Aussage der Gesetzgebung nicht vertretbar, die Notwehr zu bejahen. Insofern 

Hecker161 die Konstruktion eines notwehrfähigen Individualrechtsgutes aufgrund 

der bestehenden Möglichkeit der Rechtfertigung nach § 34 StGB als nicht 

notwendig erachtet, kann ihm gefolgt werden.  

Hinsichtlich der Notstandsfähigkeit der Rechtsgüter der Allgemeinheit ist, der 

herrschenden Meinung folgend, diese zu bejahen. Dass auch der Tierschutz ein 

solches Rechtsgut ist, lässt sich wiederum mit seiner Aufnahme in den 

                                                
159 Maunz-Dürig/Scholz, Artikel 20a Rn. 68, 74, 75; Jarass/Pieroth, Artikel 20a Rn. 2, 17. 
160 Ritz, S. 334. 
161 Hecker, S. 84. 
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Artikel 20a GG begründen. Zwar dient der Artikel 20a GG als 

Staatszielbestimmung in erster Linie dem Zweck, den staatlichen Organen ein Ziel 

zu definieren, anhand dessen jegliches staatliche Handeln unter Berücksichtigung 

anderer Verfassungsgüter ausgerichtet werden muss, aber daraus lässt sich 

entnehmen, dass der Gesetzgeber den Schutz der Tiere als äußerst wichtig 

bewertet haben muss, wenn er ihm Verfassungsrang verleiht. Dadurch wurde auch 

nach Ansicht von Vierhaus/Arnold162 der „Tierschutz in den Rang höchster 

Gemeinwohlgüter gehoben“, sodass im Ergebnis der Tierschutz als Allgemeingut 

als notstandsfähig anzuerkennen ist.  

Bezugnehmend auf die sachsen-anhaltischen Urteile ist festzustellen, dass 

lediglich die Ansicht des Oberlandesgerichts nachvollzogen werden kann. In den 

vorinstanzlichen Entscheidungen war von den Tieren selbst zustehenden 

Rechtsgütern ausgegangen worden, was auch im Rahmen des § 34 StGB keine 

rechtliche Grundlage findet. Insbesondere die Ähnlichkeit der Formulierungen 

in § 32 StGB und in § 34 StGB lassen eine unterschiedliche Handhabung abwegig 

erscheinen, sodass auch vom rechtfertigenden Notstand nur die Menschen 

betreffende Rechtsgüter erfasst werden.  

Da die Eingriffsbefugnisse des rechtfertigenden Notstandes, dadurch, dass die 

Gefahr anders abwendbar sein darf und dass bei Abwägung der widerstreitenden 

Interessen das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegen 

muss, ist auch bei Bejahung der Notstandsfähigkeit keine prinzipielle 

„Rechtfertigung organisierter Gewalttätigkeiten militanter Tierschützer“163 zu 

besorgen. In Fällen, in denen Veterinärämter aus vorangegangenen Kontrollen um 

die Beschaffenheit der Stallungen wissen, sich trotz dessen nicht dazu veranlasst 

sehen, den Tierhalter durch die Einleitung entsprechender Maßnahmen 

anzuhalten seine Tiere entsprechend der gesetzlichen Vorschriften zu halten. 

Auch in diesem Punkt ist Hecker164 recht zu geben , wenn er schreibt, dass das 

Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat nicht zuletzt von dem konsequenten 

Vollzug bestehender Gesetze abhänge und im Fall des notorischen 

Untätigbleibens der zuständigen Behörden auch ein Eingreifen von privaten 

Personen nötig und gerechtfertigt sein müsse.  

Zur Ablehnung des rechtfertigenden Notstandes durch das Landgericht Heilbronn 

lässt sich feststellen, dass die Argumentation des Landgerichts in sich schlüssig 

                                                
162 Vierhaus/Arnold, S. 74. 
163 Hecker, S. 84. 
164 Hecker, a. a. O.; Keller/Zetsche, S. 339. 
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ist. Nach den Sachverhaltsfeststellungen des Landgerichts Heilbronn wurde der 

dieser Entscheidung zugrundeliegende Hausfriedensbruch mit einer ganz anderen 

Intention begangen, als der in Sachsen-Anhalt freigesprochene 

Hausfriedensbruch. Die Täter verfolgten nicht unmittelbar das Ziel, den in den 

Ställen befindlichen Puten zu helfen. Sie wollten vielmehr Filmmaterial zur 

Veröffentlichung sammeln. Dass es Ihnen weniger auf das Wohl der Puten ankam, 

lässt sich wohl auch daraus entnehmen, dass die Anlage willkürlich ausgewählt 

worden war. Die Täter aus Sachsen-Anhalt wiederum hatten von vorherein 

konkrete Anhaltspunkte, warum es aus ihrer Sicht notwendig war, genau in diese 

Schweinezuchtanlage einzudringen. Die Antwort auf das Erfordernis der nicht-

abwendbaren Gefahr, Massentierhaltung wäre immer tierschutzwidrig, Behörden 

wüssten dies und schritten trotzdem nicht ein, vermag nicht zu überzeugen.165 Die 

zuständigen Behörden sind, wie auch Artikel 20a GG verdeutlicht, an Recht und 

Gesetz gebunden. Sie können nur bei Verstößen gegen vorhandenen Vorschriften 

einschreiten und nicht allein aus dem Grund, dass die Zustände in der 

Massentierhaltung erlaubterweise so sind, wie sie sind. 

                                                
165 LG Heilbronn, Urteil vom 23.05.2017, 7 Ns 41 Js 15494/15 jug., Rn. 16, veröffentlicht 
unter www.dejure.org. 
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V. Zivilrechtlicher Umgang mit rechtswidrig erlangten 

Filmaufnahmen 

1. Sachverhalt 

Die Klägerin ist eine, aus elf ökologisch arbeitenden Betrieben, die Ackerbau und 

Hühnerhaltung betreiben, zusammengeschlossene, Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung, die den gemeinschaftlichen Zweck der Vermarktung der von den 

Betrieben erzeugten Produkte als Bio-Produkte verfolgt. In den Nächten vom 

11. zum 12. Mai und vom 12. zum 13. Mai 2012 drang ein "Tierschutzaktivist" in 

zwei verschiedene Hühnerställe der Klägerin ein und fertigte dort Filmaufnahmen 

von den von ihm vorgefundenen Umständen, insbesondere den in den Ställen 

befindlichen Legehennen. Diese Aufnahmen stellte er anschließend der beklagten 

Rundfunkanstalt zur Verfügung, die sie am 3. September 2012 unter dem Titel 

"Wie billig kann Bio sein?" und am 18. September 2012 unter dem Titel 

"Biologische Tierhaltung und ihre Schattenseiten" ausstrahlte.166 

2. Verfahrensgang 

Die Klägerin hatte ursprünglich eine einstweilige Verfügung auf Unterlassung der 

Verbreitung der streitgegenständlichen Aufnahmen gegen die Beklagte erwirkt.  

Im Anschluss erhob sie Klage vor dem Landgericht Hamburg, welches der Klage 

mit Urteil vom 13. Dezember 2013 stattgab und die Beklagte verurteilte, die 

Verbreitung des näher bezeichneten auf dem Firmengelände der Klägerin 

gefertigten Bild- und Videomaterials zu unterlassen. Begründet wurde dies damit, 

dass der Klägerin ein Unterlassungsanspruch aus § 823 Abs. 1, § 1004 Abs. 1 

Satz 2 BGB analog in Verbindung mit Artikel 2 Abs. 1, 19 Abs. 3 GG zustehe, da 

durch die Veröffentlichung der Aufnahmen das allgemeine Persönlichkeitsrecht 

der Klägerin verletzt würde. Die erforderliche Interessenabwägung hätte ergeben, 

dass im vorliegenden Fall das Unternehmenspersönlichkeitsrecht der Klägerin die 

aus Artikel 5 Absatz 1 GG resultierende Meinungs- und Medienfreiheit und das 

Informationsinteresse der Öffentlichkeit überwiege. Dabei wäre insbesondere zu 

berücksichtigen, dass das veröffentlichte Bildmaterial ursprünglich rechtswidrig 

durch Begehung eines Hausfriedensbruches gemäß § 123 StGB erlangt worden 

war. Zwar hätte die Beklagte das Bildmaterial nicht selbst rechtswidrig beschafft 

                                                
166 BGH, Urteil vom 10. April 2018, VI ZR 396/16, Rn. 1, 2, veröffentlicht unter 
www.juris.de. 
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und bestritte auch, dass die Aufnahmen überhaupt auf rechtswidrige Art und Weise 

gefertigt worden waren, aber nach Ansicht des Landgerichts167 „lassen die[se] 

äußeren Umstände es in für sie auf den ersten Blick erkennbarer Weise als äußerst 

unwahrscheinlich bzw. nahezu ausgeschlossen erscheinen, dass das Betreten der 

Stallanlagen mit dem Einverständnis der Hausrechtsinhaber […] erfolgt ist.“, 

sodass von einer rechtswidrigen Erlangung auszugehen sei. Die Veröffentlichung 

solcher Aufnahmen wäre nur statthaft, wenn sie zur Information der Öffentlichkeit 

und „für [die] öffentliche Meinungsbildung“168 so bedeutsam sind, dass dies die 

Nachteile des Rechtsbruches für die Betroffene sowie die Geltung der 

Rechtsordnung überwiegt. Dies sei im vorliegenden Fall insbesondere zu 

verneinen, weil durch die Veröffentlichung keine rechtswidrigen Zustände offenbart 

würden. Auch die Fehlvorstellungen der Verbraucher hinsichtlich der 

Produktionsbedingungen von Bio-Lebensmitteln rechtfertigen kein so erhebliches 

Berichterstattungsinteresse, dass die Ausstrahlung der Bilder notwendig wäre.  

Die Beklagte legte gegen das Urteil des Landgerichts Hamburg form- und 

fristgerecht Berufung ein, die jedoch mit Urteil vom 19. Juli 2016 vom 

Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg als unbegründet zurückgewiesen 

wurde. Der Senat des Oberlandesgerichts169 folgte der „zu Recht und aus 

zutreffenden Gründen“ erfolgten Verurteilung des Landgerichtes. Darüber hinaus 

ergänzte es zur Klarstellung den Tenor des Urteils des Landgerichtes um einen 

Verweis auf die bereits erfolgte Veröffentlichung. 

Im Rahmen der eingelegten Revision beantragte die Beklagte weiterhin die 

Abweisung der Klage. Der Bundesgerichtshof hob mit Urteil vom 10. April 2018 

das Urteil des Oberlandesgerichts auf und änderte das Urteil des Landgerichts 

dergestalt ab, dass die Klage nunmehr abgewiesen wird, da der Klägerin entgegen 

der Auffassungen der vorangegangenen Entscheidungen kein 

Unterlassungsanspruch zustände.170  

                                                
167 LG Hamburg, Urteil vom 13.12.2013, 324 O 400/13, Rn. 42, veröffentlicht unter 
www.juris.de. 
168 LG Hamburg, Urteil vom 13.12.2013, 324 O 400/13, Rn. 53, veröffentlicht unter 
www.juris.de. 
169 Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, Urteil vom 19. Juli 2016, 7 U 11/14, 
Rn. 11, veröffentlicht unter www.juris.de. 
170 BGH, Urteil vom 10. April 2018, VI ZR 396/16, Rn. 4, 6, veröffentlicht unter 
www.juris.de. 
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3. Begründung des Bundesgerichtshofs 

Der in Betracht kommende Unterlassungsanspruch aus § 1004 Absatz 1 Satz 2 

analog i. V. m. § 824 Absatz 1 BGB sei zu verneinen, „da durch die Ausstrahlung 

der angegriffenen Filmaufnahmen keine unwahren Tatsachenbehauptungen 

mitgeteilt werden“171. Grundsätzlich sei dies zwar möglich, aber im vorliegenden 

Fall gäben die veröffentlichten Aufnahmen lediglich die tatsächlichen Verhältnisse 

im Zeitpunkt der Aufnahme wieder. Auch würden keine Aussagen darüber 

getroffen, dass der gesundheitliche Zustand der Hühner auf einer nicht 

artgerechten Tierhaltung beruhe oder, dass die Hühner ausschließlich in dunklen 

Ställen ohne Auslauf gehalten würden. Auch vermöge dies ein 

„unvoreingenommene[r] und verständige[r] Durchschnittsrezipient[ ]“172 den 

gezeigten Bildern und Filmausschnitten so nicht entnehmen. 

Entgegen den vorangegangenen Entscheidungen seien nach Auffassung des 

Bundesgerichtshofes die Voraussetzungen für einen Unterlassungsanspruch aus 

§ 1004 Absatz 1 Satz 2 analog i. V. m. § 823 Absatz BGB ebenfalls nicht erfüllt.173  

Da die streitgegenständlichen Aufnahmen „im klaren Widerspruch zur öffentlichen 

Selbstdarstellung der Klägerin“174 ständen und dadurch geeignet seien, das 

Ansehen der Klägerin zu schädigen, verletze die Veröffentlichung der Aufnahmen 

das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Klägerin gemäß Artikel 19 Abs. 3 i. V. m. 

Artikel 2 Abs. 1 GG. Außerdem würden gegen den Willen der Klägerin Details über 

die Produktionsbedingungen offenbart und so das aus Artikel 19 Abs. 3 i. V. m. 

Artikel 12 Abs. 1 GG hergeleitete Recht am eingerichteten und ausgeübten 

Gewerbebetrieb beeinträchtigt.175 Da es sich bei den betroffenen Rechten um 

offene Tatbestände handele, seien die jeweiligen Beeinträchtigungen nur dann 

rechtswidrig, wenn eine Abwägung ergäbe, dass „die schutzwürdigen Belange der 

anderen Seite“ nicht überwiegen.176  

                                                
171 BGH, Urteil vom 10. April 2018, VI ZR 396/16, Rn. 7, veröffentlicht unter www.juris.de. 
172 BGH, Urteil vom 10. April 2018, VI ZR 396/16, Rn. 10, veröffentlicht unter 
www.juris.de. 
173 BGH, Urteil vom 10. April 2018, VI ZR 396/16, Rn. 14, veröffentlicht unter 
www.juris.de. 
174 BGH, Urteil vom 10. April 2018, VI ZR 396/16, Rn. 15, veröffentlicht unter 
www.juris.de. 
175 BGH, Urteil vom 10. April 2018, VI ZR 396/16, Rn. 15, 17, veröffentlicht unter 
www.juris.de. 
176 BGH, Urteil vom 10. April 2018, VI ZR 396/16, Rn. 19, veröffentlicht unter 
www.juris.de. 
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Unter den „schutzwürdigen Belangen der anderen Seite“177 seien im vorliegenden 

Fall die Meinungs- und Medienfreiheit aus Artikel 5 Abs. 1 GG und das 

Informationsinteresse der Öffentlichkeit zugunsten der Beklagten zu 

berücksichtigen.178 Zunächst stellt der Bundesgerichtshof179 klar, dass „auch die 

Veröffentlichung rechtswidrig beschaffter oder erlangter Informationen vom Schutz 

der Meinungsfreiheit […] umfasst“ seien. Die streitgegenständlichen Aufnahmen 

wären zwar rechtswidrig erlangt worden, jedoch hätte die Beklagte nicht selbst den 

Hausfriedensbruch zur Anfertigung der Aufnahmen begangen, sondern lediglich 

aus den von einem Tierschutzaktivisten gefertigten Aufnahmen ihren Nutzen 

gezogen, sodass der Grundsatz, dass die Veröffentlichung rechtswidrig erlangter 

Informationen grundsätzlich zu unterbleiben hat, keine Anwendung fände. 

Vielmehr hänge die Statthaftigkeit der Veröffentlichung davon ab, wie bedeutsam 

sie für die Information der Öffentlichkeit und die öffentliche Meinungsbildung sei.180 

Zugunsten der Beklagten wäre zu berücksichtigen, dass durch die Aufnahmen 

keine Betriebsgeheimnisse preisgegeben würden, sondern nur dargestellt würde, 

wie Bio-Hühner gehalten werden.181 Dabei handele es sich um einen Umstand, der 

für die Öffentlichkeit, insbesondere die Verbraucher, von berechtigtem Interesse 

sei. Aufgrund der vorhandenen „Diskrepanz zwischen den nach Vorstellung vieler 

Verbraucher gegebenen […] hohen ethischen Produktionsstandards einerseits 

und den tatsächlichen Produktionsumständen, [die sich von denen der 

konventionellen Produktion kaum unterscheiden] andererseits“182 sei die, in der 

Sendung erfolgte, kritische Auseinandersetzung aus Sicht des 

Bundesgerichtshofes von wesentlichem öffentlichem Interesse. Entgegen der 

Auffassung der Klägerseite handele es sich auch nicht um eine unzulässige 

Anprangerung der Klägerin. Diese müsse als Gewerbetreibende vielmehr Kritik an 

ihrem Geschäftsgebaren und ihrer nicht der Wirklichkeit entsprechenden 

öffentlichen Selbstdarstellung hinnehmen.183 

                                                
177 BGH, a. a. O. 
178 BGH, Urteil vom 10. April 2018, VI ZR 396/16, Rn. 18, veröffentlicht unter 
www.juris.de. 
179 BGH, Urteil vom 10. April 2018, VI ZR 396/16, Rn. 21, veröffentlicht unter 
www.juris.de. 
180 BGH, Urteil vom 10. April 2018, VI ZR 396/16, Rn. 20-26, veröffentlicht unter 
www.juris.de. 
181 BGH, Urteil vom 10. April 2018, VI ZR 396/16, Rn. 27, veröffentlicht unter 
www.juris.de. 
182 BGH, Urteil vom 10. April 2018, VI ZR 396/16, Rn. 29, veröffentlicht unter 
www.juris.de. 
183 BGH, Urteil vom 10. April 2018, VI ZR 396/16, Rn. 29-33, veröffentlicht unter 
www.juris.de. 
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VI. Fazit 

Die Frage, ob Rechtsverstöße durch Tierschutzaktivisten wegen Notstandes nach 

§ 34 StGB gerechtfertigt sein können, lässt sich mit einem typischen „Es kommt 

darauf an.“ beantworten. Wie die beiden vorgestellten Entscheidungen zeigen, 

hängt es vom Einzelfall ab, ob die in Massentierhaltungsbetriebe eindringenden 

Tierschutzaktivisten freizusprechen oder wegen Hausfriedensbruches nach 

§ 123 StGB zu verurteilen sind.  

Interessant ist, die Reaktionen insbesondere auf das freisprechende Urteil aus 

Sachsen-Anhalt, zu betrachten. Schon in der juristischen Literatur spalten sich die 

Meinungen. Einerseits gibt es beispielsweise Hecker184, der meint „die 

„Zivilcourage [der Angeklagten] verdient […] keine Bestrafung, sondern Respekt“. 

Anderseits sind da Scheuerl/Gock185, die die Auflösung des staatlichen 

Gewaltenmonopols und, dass „einer Selbstjustiz Tür und Tor“ geöffnet würden 

fürchten. Wie sich aus einem Bericht des Animal Rights Watch e.V. ergibt, sehen 

sich die Vertreter der Tierindustrie in der Opferrolle und verlangen eine strengere 

Strafverfolgung der Tierschutzaktivisten, anstatt sich mit der Kritik an der 

Tierhaltung auseinanderzusetzen und nach Lösungen zu suchen.186 

Doch wer soll sich sonst für den Schutz der Tiere einsetzen, wenn nicht engagierte 

Tierschützer? Wer soll denjenigen, die sich nicht gegen ihr Schicksal wehren 

können, eine Stimme geben, um ein Leben möglichst ohne Leid zu haben? Wie 

das Beispiel aus Sachsen-Anhalt zeigt, gibt es Fälle, in denen die zuständigen 

Behörden nicht Willens oder nicht in der Lage sind dies umzusetzen. Und auch die 

Politik reagierte nicht wie erhofft, sondern nahm die effektive Ahndung von 

Einbrüchen in Tierställe in den aktuellen Entwurf des Koalitionsvertrages auf.187 

So bleibt am Ende nur Jürgen Foß, einen der freigesprochenen 

Tierschutzaktivisten, zu zitieren: „Solange diese Verdrängungsmentalität der 

Agrarbranche bleibt, wie sie ist, werden sich immer mehr Menschen von dieser 

tierfeindlichen Industrie abwenden, und so lange wird es auch immer Menschen 

geben, die diese Zustände aufdecken."188 

                                                
184 Hecker, S. 84. 
185 Scheuerl/Gock, S. 451. 
186 Animal Rights Watch e.V., 
http://www.ariwa.org/aktivitaeten/aufgedeckt/recherchearchiv/1569-2018-02-27-10-59-
14.html, abgerufen am 03.06.2019. 
187 vgl. Animal Rights Watch e.V., a. a. O. 
188 Animal Rights Watch e.V., a. a. O. 
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